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Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1261/18 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
23.05.2019 

Für die Einführung von Leichter Sprache in der Stadtverwaltung 
 

 
Genaue Fassung: 

 
01 
Der Oberbürgermeister wird gebeten, in der Stadtverwaltung Erfurt schrittweise die 
Leichte Sprache einzuführen.  
 
02 
Die Stadtverwaltung erstellt nach und nach alle Bescheide, welche sie erlässt, sofern nicht 
landes- oder bundesgesetzliche Regelungen entgegenstehen, in Leichter Sprache.  Jedem 
Bescheid, welchen die Stadtverwaltung erlässt, wird eine Erklärung des Bescheides in 
Leichter Sprache beigefügt. Des Weiteren wird empfohlen, die  Bescheide so zu gestalten, 
dass die gesetzlichen Grundlagen, insbesondere die zugrundeliegenden Paragraphen, am 
Ende des Dokumentes gesammelt und gesondert aufgeführt werden.    
 
03 
Der Stadtverwaltung wird empfohlen  
 

a) für alle Bescheide ein Beratungsgespräch in leichter Sprache anzubieten und den 
folgenden Text in die Bescheide aufzunehmen:  
 
Die Stadtverwaltung bietet ein Beratungsgespräch in leichter Sprache an. Wenn Sie 
ein Beratungsgespräch wünschen können Sie das unter: xxx  vereinbaren. 

 
b) für alle Anträge ein Beratungsgespräch in leichter Sprache anzubieten und den 

folgenden Text in die Formulare aufzunehmen: 
 
Ich wünsche ein Beratungsgespräch in leichter Sprache. 

 
04 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Erfurt werden in Leichter 
Sprache geschult und fortgebildet. So soll ihnen die Fähigkeit vermittelt werden, selbst 
nach und nach Leichte Sprache umzusetzen.  
 
05 
Für alle Beschlusspunkte sind entsprechende Mittel für den Nachtragshaushalt 2019/2020 
einzuplanen. 
 
 
 
gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksachen-Nr. 2668/18 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
23.05.2019 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan DAB707 "Wohngebiet Peter-Vischer-Weg" - 
Zwischenabwägung, Billigung des Entwurfes und öffentliche Auslegung 

Einr.: Oberbürgermeister 

Genaue Fassung: 

01 
Die Zwischenabwägung zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen 
wird beschlossen. Das Abwägungsergebnis mit Begründung (Anlage 5) ist Bestandteil des 
Beschlusses. 

02 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes DAB707 "Wohngebiet Peter-
Vischer-Weg" in seiner Fassung vom 07.05.2019 (Anlage 2) mit dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan (Anlage 3) und die Begründung (Anlage 4) werden gebilligt. 

03 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, der Vorhaben- und 
Erschließungsplan und die Begründung werden nach § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 
13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich 
ausgelegt. Gemäß § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 4 
Abs. 2 BauGB werden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, beteiligt.

04 
Im noch aufzustellenden Durchführungsvertrag ist mit dem Vorhabenträger für sich und 
seine Rechtsnachfolger eine Mietpreis- und Belegungsbindung im "Haus 2" für insgesamt 
12 Wohnungen gemäß ISSP vertraglich zu vereinbaren.  

gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0314/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
23.05.2019 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan JOP705 "Wohnen am Bürgerpark" -  Billigung des 
Entwurfes und öffentliche Auslegung 

 
 
Genaue Fassung: 
 

01 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes JOP705 "Wohnen am Bürgerpark" 
(Anlage 2) in seiner Fassung vom 18.02.2019 und die Begründung (Anlage 4) werden 
gebilligt. 
 
02 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung werden 
nach § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB für 
die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. 
 
Gemäß § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB 
werden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche 
durch die Planung berührt werden, beteiligt. 
 
03 
Im noch aufzustellenden Durchführungsvertrag ist mit dem Vorhabenträger für sich und 
seine Rechtsnachfolger eine Mietpreis- und Belegungsbindung von 20% der Wohnfläche 
des Vorhabens vertraglich zu vereinbaren. 
 
 
 
gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0371/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
23.05.2019 

Leitlinien und Ziele der 1. Erfurter Nachhaltigkeitsstrategie 
 

 
Genaue Fassung: 
 

01 
Die Leitlinien, Strategischen und Operativen Ziele für 1. Erfurter Nachhaltigkeitsstrategie 
nach Abwägung durch die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt  Erfurt (Anlage 1) werden 
bestätigt.  
 
02 
Im Rahmen der bestehenden Gremien des Projektes "Global nachhaltige Kommune 
Thüringen" (Kernteam und Steuerungsgruppe) werden die Ziele in einem öffentlichen 
Diskurs mit Maßnahmen untersetzt und im 2. Halbjahr 2019 als Nachhaltigkeitsstrategie 
der Landeshauptstadt Erfurt dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
 
 
gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0602/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
23.05.2019 

Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zu innerstädtischen Bahntrassen als vernetzte 
Lebensräume 

 
 
Genaue Fassung: 

 
01 
Die Stadtverwaltung Erfurt erarbeitet eine Projektskizze, um sich beim Bundesamt für 
Naturschutz um Fördermittel für ein Projekt zum Schutz der biologischen Vielfalt zu 
bewerben. 

 
02 
Dieses Projekt soll die Untersuchung von innerstädtischen Bahntrassen (stillgelegte 
Trassen, so sie mit den Zielen der Bauleitplanung kompatibel sind, sowie Abstandsflächen 
betriebener Gleise) auf die Qualität ihrer Biodiversität und damit auf ihre Eignung als 
Vernetzungselemente zum Inhalt haben.  
 
03 
Alternativ dazu können auch andere Brachflächen als Untersuchungsgegenstand 
herangezogen werden, so sie mit den Zielen der Bauleitplanung kompatibel sind. 

 
04 
Mit Fertigstellung der Projektskizze stellt die Stadt Erfurt so bald wie möglich einen 
Antrag für ein Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zu innerstädtischen Bahntrassen 
(ggf. zu anderen Brachflächen nach BP3) als vernetzte Lebensräume für Pflanze, Mensch 
und Tier beim Bundesamt für Naturschutz. Der Antrag soll den Projektabschnitt 
Voruntersuchung umfassen und steht unter dem Vorbehalt einer 100%igen Förderung 
durch das Bundesamt für Naturschutz.  

 
05 
Die Fördervoraussetzungen sind haushalterisch und im Stellenplan spätestens mit dem 
ersten Nachtragshaushalt 2019 sicher zu stellen.  
 
 
 
gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksachen-Nr. 0738/19 der weiterführende Sitzung des Stadtrates vom 
23.05.2019 

Kulturelles Jahresthema der Stadt Erfurt im Jahr 2020 
 

 
Genaue Fassung: 
 

01 
Der Stadtrat beschließt das Kulturelle Jahresthema 2020  "Kultur bildet Stadt". 
 
02  
Die konkreten Projekte werden dem Kulturausschuss im ersten Quartal 2020 zur 
Beschlussfassung vorgelegt. 
 
03 
Die finanzielle Unterstützung der Projekte steht unter Haushaltsvorbehalt. 
 
 
 
gez. A. Bausewein 
Oberbürgermeister 
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und Genehmigung durch das Umwelt- und Naturschutzamt. 

Vermeidungsmaßnahme V 5: Nach Abschluss der Bautätigkeiten ist im Plangebiet an geeigne-
ten Anbringungsorten (vorzugsweise Gebäude/ Gehölze) die Anbringung von vier Nisthilfen für 
Höhlen- und Halbhöhlenbrüter vorzusehen. Die Anbringungstypen und –orte bedürfen einer Ab-
stimmung und Genehmigung durch das Umwelt- und Naturschutzamt. 

Ausgleichsmaßnahme C1: An geeigneten Anbringungsorten (vorzugsweise Gebäude/ Gehölze - 
auch in der Nachbarschaft) ist die Anbringung von drei Quartierskästen für Fledermäuse vorzu-
sehen. Die Anbringungstypen und –orte bedürfen einer Abstimmung und Genehmigung durch 
das Umwelt- und Naturschutzamt. Die Maßnahme ist als vorgezogene Maßnahme auszuführen. 

Ausgleichsmaßnahme C2: An geeigneten Anbringungsorten (vorzugsweise Gebäude/ Gehölze - 
auch in der Nachbarschaft) ist die Anbringung von vier Nisthilfen für Höhlen- und Halbhöhlenbrü-
ter vorzusehen. Die Anbringungstypen und –orte bedürfen einer Abstimmung und Genehmigung 
durch das Umwelt- und Naturschutzamt. Die Maßnahme ist als vorgezogene Maßnahme auszu-
führen. 

     
 6  Einsichtnahme von Vorschriften    

   Die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften (DIN-Normen etc.) können dort einge-
sehen werden, wo nach der Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplanes und der Begründung erfolgt und gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der Be-
bauungsplan mit der Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird.  

 

 

zen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen M5 
sind 2 Laubbäume 1. Ordnung in einer Qualität von mind. Hoch-
stamm STU 18/20cm (3xv) zu pflanzen und dauerhaft zu unter-
halten. Mindestens 70 % der jeweiligen Teilfläche von M5 ist 
gärtnerisch als Pflanzfläche mit Sträuchern, Stauden und Grä-
sern anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Auf mindestens 
zwei Drittel der gärtnerisch anzulegenden Fläche sind standort-
gerechte Sträucher zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

 

 9.8  Die Dachflächen der Baufelder 1 bis 10 sowie der Mülleinhau-
sungen sind extensiv sind mit Gräsern und Stauden in Anleh-
nung an Kalk-Trockenrasen mit einer Substratdicke von 12 - 15 
cm zu begrünen. Maximal 15 % der Gesamtfläche der Dachflä-
chen aller Baufelder können für technische Anlagen und Dach-
terrassen vorgesehen werden. 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB 
 
 

 

 9.9  Die in der Planzeichnung als zu erhaltend festgesetzten Baum-
bestände sind dauerhaft zu erhalten und vor schädigenden Ein-
flüssen, insbesondere während der Bauarbeiten zu schützen. Bei 
Abgang sind diese Bäume durch standortgerechte Laubbäume lt. 
Pflanzliste (Festsetzung 9.1) zu ersetzen.  

 § 9 Abs.1 Nr. 25 b BauGB  

 
 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB  
in Verbindung mit § 88 ThürBO und nach § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
 

 Nr.  Festsetzung  Ermächtigung  

 10  Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen  § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO 
i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB 

 

 10.1  Die baulichen Anlagen sind entsprechend der zeichnerischen 
Festsetzungen Teil A.2 herzustellen. Abweichungen sind im 
Rahmen der sonstigen Festsetzungen ausnahmsweise zulässig, 
soweit die gestalterischen Grundzüge der Planung nicht verletzt 
werden. 

   

 10.2  Für die Ausbildung der Gebäudefassaden sind folgende Materia-
lien zulässig: 
- Kratzputz mit geringer Körnung  

- in hell-sandigem Farbton mit einem Hellbezugswert > 80 
- Sockelbereich Haus 7: Kratzputz mit geringer Körnung ei-
nem warmen dunklen Anthrazitton mit einem Hellbezugs-
wert < 20 

- Faserzementelemente für Gurte und Bänder sowie die Log-
giaebenen von Haus 7 in hell-sandigem Farbton mit einem 
Hellbezugswert > 80 

- Staffelgeschosse Häuser 1 bis 6 und BF11: Vorhangfassade 
aus Metall- o. Faserzementplatten in einem warmen dunklen 
Anthrazitton mit einem Hellbezugswert < 20 

- notwendige Absturzsicherungen für Fenster, Loggien und 
Terrassen: 
- Häuser 1 bis 6: perforiertes Blech in einem warmen dunklen 
Anthrazitton mit einem Hellbezugswert < 20 oder eloxiertem 
Metall 

   

  Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)  

 

Sonstige Planzeichen 

  Bezeichnung der Gebäude  

  Nummerierung Baufeld  

  Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB) 

 

  Zweckbestimmung:  

  Tiefgarage  

  Kurzzeit-Stellplätze für Nutzung Kindergarten  

  

Mit Fahrrechten zu belastende Flächen  
(§ 9 Abs.1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) 
- Fahrrecht zu Gunsten der Landeshauptstadt Erfurt zu belastende Fläche zur 

Nutzung durch die Allgemeinheit und zu Gunsten der Versorgungsträger 

- Fahrrecht zu Gunsten der Versorgungsträger 

 

  Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

 

  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
(§ 1 Abs. 4 BauNVO) 

 

  Höhenlage des geplanten Geländes als Höhenpunkte in Meter ü. NHN 
(§ 9 Abs. 3 BauGB) 

 

  Maßlinie, Maßzahl in Meter  

 
 
 
2. Zeichnerische Hinweise und Planzeichen ohne Festsetzungscharakter 
 

  Bestandsgebäude  

  Abbruch Bestandsgebäude  

  Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer  

  Gemarkung, Flurnummer  

  Höhenlage des vorhandenen Geländes als Höhenpunkte in Meter ü. NHN  
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Teil A2: Zeichnerische Festsetzungen   -   Fassadenansichten, M 1: 250
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO und § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB

Verfahrensvermerke zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
DAB707 „Wohngebiet Peter-Vischer-Weg“ 

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 

1. Der Stadtrat Erfurt hat am 31.01.2018 mit Beschluss Nr.1848/17 den Einleitungs- und Aufstellungsbe-
schluss gefasst, den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung 
gebilligt und die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. Der Be-
schluss wurde im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 3 vom 16.02.2018 ortsüblich bekannt ge-
macht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB, bekannt gemacht im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt Erfurt Nr. 3 vom 16.02.2018, ist vom 26.02.2018 bis zum 29.03.2018 durch öffentli-
che Auslegung des Vorentwurfes und dessen Begründung durchgeführt worden. 

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 und § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB mit Schreiben vom 16.02.2018 zur 
Äußerung aufgefordert worden. 

4. Der Stadtrat Erfurt hat am                 mit Beschluss Nr.                 den Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung haben gem. § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom                 bis zum 
                öffentlich ausgelegen. 

6. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr.       vom                 ortsüblich be-
kannt gemacht worden. 

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom                 zur Stellung-
nahme aufgefordert  worden. 

8. Der Stadtrat Erfurt hat am                 mit Beschluss Nr.                 nach Prüfung der abgegebenen Stel-
lungnahmen die Abwägung beschlossen und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 2 ThürBO und §§ 19, 2 ThürKO als Satzung beschlossen. 

 
 
Erfurt, den 
 

Oberbürgermeister 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzung wurde gemäß § 21 Abs. 3 
ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde  mit Schreiben vom                 vorgelegt. Die Satzung wurde nicht 
beanstandet. 
 

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit dem Willen der Landeshauptstadt Erfurt sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden bekundet. 
 

Ausfertigung 
 
 
Erfurt, den 
 

Landeshauptstadt Erfurt 
A.Bausewein 

Oberbürgermeister 
 

Der vorhabenbezogene Bebaungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt Erfurt Nr.       vom                 ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
 

Rechtsverbindlich 
 
 
Erfurt, den 
 

Oberbürgermeister 
 

 

 
 
 

Planverfasser: 
 
 quaas-stadtplaner  
 Schillerstraße 20, 99423 Weimar    
 
 
 Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung        
 Warsbergstraße 3, 99092 Erfurt 
 

 

 
 

     Rechtsgrundlagen              
 

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634)  
 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

 
3. Thüringer Bauordnung vom 13. März 2014 (GVBl.S. 49), zuletzt geändert durch Artikel 41 des 

Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. S. 731) 
 

4. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057 (Nr. 25)  
 

5. Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) i.d.F. der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der Thüringer Gemeinden vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74) 

 
Stand: 04.04.2019 

 

 
Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen als Grundlage für die 
geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung mit dem Liegenschaft skataster nach dem 
Stand vom  05/2017  übereinstimmen. 
 
Hildburghausen, den                                       gez. Eberhard                                          
 

Dipl.-Ing. Uwe Eberhard 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

 

 

- 

  Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)  

 

Sonstige Planzeichen 

  Bezeichnung der Gebäude  

  Nummerierung Baufeld  

  Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB) 

 

  Zweckbestimmung:  

  Tiefgarage  

  Kurzzeit-Stellplätze für Nutzung Kindergarten  

  

Mit Fahrrechten zu belastende Flächen  
(§ 9 Abs.1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) 
- Fahrrecht zu Gunsten der Landeshauptstadt Erfurt zu belastende Fläche zur 

Nutzung durch die Allgemeinheit und zu Gunsten der Versorgungsträger 

- Fahrrecht zu Gunsten der Versorgungsträger 

 

  Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

 

  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
(§ 1 Abs. 4 BauNVO) 

 

  Höhenlage des geplanten Geländes als Höhenpunkte in Meter ü. NHN 
(§ 9 Abs. 3 BauGB) 

 

  Maßlinie, Maßzahl in Meter  

 
 
 
2. Zeichnerische Hinweise und Planzeichen ohne Festsetzungscharakter 
 

  Bestandsgebäude  

  Abbruch Bestandsgebäude  

  Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer  

  Gemarkung, Flurnummer  

  Höhenlage des vorhandenen Geländes als Höhenpunkte in Meter ü. NHN  
 

 2.1  Die festgesetzte zulässige Grundflächenzahl (GRZ) darf durch 
Tiefgaragen und die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauNVO genann-
ten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,75 
überschritten werden. 

 § 19 Abs. 4 Satz 2 und 3 
BauNVO  

 

 2.2  Die Tiefgaragen sind nicht auf die Zahl der zulässigen Vollge-
schosse anzurechnen. 

 § 21a Abs. 1 BauNVO  

 2.3  Die festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen darf in allen Bau-
feldern ausnahmsweise bis max. 0,50 m Höhe überschritten 
werden.  

In den Baufeldern BF1 und BF10 darf diese außerdem durch un-
tergeordnete Bauteile der technischen Gebäudeausrüstung 
überschritten werden. Dabei müssen Bauteile der technischen 
Gebäudeausrüstung mindestens 1,50 m von den Gebäudekan-
ten zurückgesetzt angeordnet werden und dürfen eine Höhe von 
max. 1,80 m nicht überschreiten.  

 § 16 Abs. 6 BauNVO, 
§ 18 Abs. 2 BauNVO 
 
 

 

       

 3  Überbaubare Grundstücksfläche  § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB  

 3.1  Ein Überschreiten der Baulinien und Baugrenzen durch Balkone 
ist auf einer Länge von max. 4,30 m und einer Tiefe von max. 
1,50 m pro Balkon in folgenden Baufeldern zulässig: 
- Baufelder 2 und 3 an der Ost- und Westfassade,  
- Baufelder 4, 5 und 7 an der Westfassade,  
- Baufelder 6 und 8 an der Ost- und Südfassade,  
- Baufeld 9 an der Westfassade 

Im Erdgeschoss ist ein Überschreiten der Baulinien und Bau-
grenzen durch Terrassen bis zu einer Fläche von max. 12 m² je 
Mietergarten zulässig. 

 § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 
 
 

 

 3.2  Ein Zurücktreten von der Baulinie ist zulässig: 

- im Baufeld 7 an der Westfassade und im Baufeld 8 an der 
Ostfassade durch dreiseitig geschlossene Loggien in einer 
Breite von jeweils maximal 4,00 m und bis zu einer Tiefe von 
1,00 m, in der Summe höchstens 50 % der jeweiligen Fassa-
denlänge pro Geschoss. 

- im jeweils obersten Geschoss: 
- in den Baufeldern 2 u. 4 durch Dachterrassen mit einer 
max. Länge von 8,50 m u. einer Tiefe von max. 3,50 m  

- in den Baufeldern 6 bis 9 durch Dachterrassen mit einer 
maximalen Länge und Tiefe von 4,50 m je Terrasse, in der 
Summe höchstens 50 % der jeweiligen Fassadenlänge 

 § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO 
 

 

       

 4  Flächen für Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze mit 
ihren Einfahrten 

 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  

 4.1  Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter gemäß § 14 Abs. 1 
BauNVO, oberirdische PKW-Stellplätze, Fahrradstellplätze und 
Kinderspielgeräte sind innerhalb der nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  
 

 

 4.2  Oberirdische Garagen und Carports sind unzulässig.  § 12 Abs. 6 BauNVO  

 4.3  Tiefgaragen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche sowie innerhalb der zeichnerisch für diese Zweckbestim-
mung festgesetzten Bereiche zulässig. 

 § 12 Abs. 6 BauNVO  

 4.4  Ein- und Ausfahrten sind nur innerhalb der in der Planzeichnung 
festgesetzten Ein- und Ausfahrtsbereiche zulässig. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB  

       

 5  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

 5.1  Tiefgaragen sind im Bereich der Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit einer 
mindestens 60 cm starken, vegetationsfähigen Tragschicht zu 
überdecken und zu begrünen. In den Bereichen von Baumpflan-
zungen und Großsträuchern muss die Mindestüberdeckung der 
Tiefgarage 80 cm betragen. 

  
 
 

 

 5.2  Für alle zu pflanzenden Bäume ist dauerhaft ein durchwurzelba-
rer Raum von mindestens 12 m³ bei einer Breite von mindestens 
2 m zu gewährleisten. Die Wurzelbereiche sind durch geeignete 
Maßnahmen dauerhaft luft- und wasserdurchlässig zu erhalten.  

  

 

 

 

       

 6  Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende 
Flächen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 21 und 
Abs.6 BauGB 

 

 6.1  Innerhalb der mit einem Fahrrecht zu belastenden Fläche F1 
wird ein Fahrrecht zu Gunsten der Landeshauptstadt Erfurt zur 
Nutzung durch die Allgemeinheit und der Versorgungsträger 
festgesetzt. 

   

 6.2  Innerhalb der mit einem Fahrrecht zu belastenden Flächen F2 
und F3 wird ein Fahrrecht zu Gunsten der Versorgungsträger 
festgesetzt. 

   

       

 7  Verwendungsverbot bestimmter luftverunreinigender   
Stoffe 

 § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB  

 7.1  In Feuerungsanlagen, die nach Inkraftsetzung des Bebauungs-
planes neu errichtet oder verändert werden, dürfen keine flüssi-
gen und festen Brennstoffe verbrannt werden. Das Verwen-
dungsverbot schließt explizit den Betrieb offener Kamine gem. § 
2 Nr. 12 der 1. BImSchV ein.  

   

       

 8  Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
auswirkungen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB   

 8.1  Im Geltungsbereich sind insgesamt max. 192 Stellplätze (oberir-
disch sowie in den Tiefgaragen A und B) zulässig. 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB i.V.m 
§ 49 Abs. 1 Satz 3 ThürBO 
 

 

 8.2  Die Nutzer der Tiefgaragen sind auf Anwohner und einen be-
rechtigten Personenkreis beschränkt. Eine öffentliche Nutzung ist 
nicht zulässig. 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.3  Die Ein- und Ausfahrtsbereiche der Tiefgaragen und Fahrstre-
cken zu den oberirdischen Stellplätzen sind in Asphalt oder 
gleichwertigen lärmarmen Belägen auszubilden. Im Fahrbereich 
angeordnete überfahrbare Rinnen sind nach dem Stand der 
Lärmminderungstechnik lärmarm auszubilden.  

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.4  Die erforderlichen Rampen der Tiefgaragen sind im Bereich der 
Seitenwände auf mind. 15 m Länge und in Tiefgarage B zusätz-
lich die Decke auf mind. 10 m Länge ab Beginn der Einhausung 
mit einem Material mit einem Absorptionsgrad Alpha von mindes-
tens 0,8 zu verkleiden. 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.5  Die Deckenbereiche der Tiefgaragen unterhalb der Gebäude 
sind mit einer absorbierenden Wärmedämmung mit einem Ab-
sorptionsgrad Alpha von 0,8 bei 500 Hz zu verkleiden.  

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.6  Zum Schutz gegen Außenlärm sind gemäß DIN 4109:2016 
(Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise) die 
Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile für 
den jeweiligen Lärmpegelbereich umzusetzen. Entsprechend 
müssen die resultierenden Schalldämm-Maße R`w,res an den 
Außenbauteilen der Gebäude ermittelten Werte wie folgt errei-
chen: 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

   Lärmpegelbereich Aufenthaltsräume in 
Wohnungen etc. 
erf. R`w,res 

Büroräume 
 
erf. R`w,res 

   

III     (U3) 35 30 

IV    (U2) 40 35 

V     (U1) 45 40 

 8.7  
 

Gemäß des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiches 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U1 sind die 
Außenbauteile der Westfassade des Hauses 1 (BF 1) zur Straße 
am Schwemmbach in allen Geschossen gemäß den Mindestan-
forderungen für den Lärmpegelbereich V herzustellen.  

Gemäß der in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiche 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U2 sind die 
Außenbauteile der Südfassade zum Peter-Vischer-Weg und der 
Nordfassade zum Albrecht-Dürer-Weg des Hauses 1 (BF 1) in al-
len Geschossen gemäß den Mindestanforderungen für den 
Lärmpegelbereich IV herzustellen. 

Gemäß der in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiche 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U3 sind die 
Außenbauteile der West- und Südfassade von Haus 2 (BF 2, 3), 
der Südfassade von Haus 3 (BF 4) sowie der West- und Südfas-
sade in den bezeichneten Geschossen von Haus 7 (BF 10) ge-
mäß den Mindestanforderungen für den Lärmpegelbereich III 
herzustellen.  

 
 

§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB 
 
 

 

 8.8  In der Südfassade des Hauses 3 (BF 4) und des Hauses 7 (BF 
10) sind – mit Ausnahme des 8. Obergeschosses - keine öffen-
baren Fenster von schutzbedürftigen Räumen mit Nachtnutzung 
anzuordnen. Im Bereich der Ostfassade des Hauses 7 (BF 10) 
müssen öffenbare Fenster von zur Nachtzeit genutzten Räumen 
einen Mindestabstand von 3 m zur südlichen Ecke haben. 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.9  Die immissionswirksame Schallleistung der technischen Anlagen 
auf dem Dach des Hauses 1 (BF 1) ist bei einem Mindestabstand 
zum nächsten Wohnhaus von 20 m auf Lw <= 68 dB(A) zu be-
grenzen. 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.10  Innerhalb des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichs 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U4 ist eine 3 m 
hohe und mindestens 15 m lange Schallschutzwand zu errichten. 
Die Bezugshöhe ist die jeweils angrenzende Geländehöhe.  

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB 
 

 

 8.11  Innerhalb des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichs 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U5 ist eine 3 m 
hohe und mindestens 3 m lange Schallschutzwand zu errichten. 
Die Bezugshöhe ist die jeweils angrenzende Geländehöhe. 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

       
 9  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindung für Be-
pflanzungen und für den Erhalt von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB  

 9.1  Im Plangebiet sind für die Pflanzung von Bäumen 1. und 2. Ord-
nung, Großsträuchern / Kleinbäumen 4. Ordnung sowie für ge-
schnittene Hecken folgende Arten zu verwenden:   

Bäume 1.Ordnung: 
Acer pseudoplatanus  -  Bergahorn 
Quercus robur ‘Fastigiata Koster’  -  Säulen-Eiche 
Fagus sylvatica ‘Dawyk’  -  Säulen-Buche 

Bäume 2.Ordnung: 
Carpinus betulus 'Fastigiata'  - Pyramiden Hainbuche 
Tilia cordata 'Erecta'  -  Winter-Linde 
Acer rubrum 'Armstrong'  -  Scharlach-Ahorn 
Acer campestre  -  Feldahorn  
Acer platanoides 'Columnare'  -  Spitzahorn 

Bäume / Großsträucher 4.Ordnung: 
Amelanchier lamarckii – Kupfer-Felsenbirne 
Malus in Sorten – Zierapfel 
Prunus subhirtella in Sorten – Blüten-Kirsche 

geschnittene Hecken: 
Carpinus betulus – Hainbuche 
Acer campestre  - Feldahorn 
 

Die zeichnerisch festgesetzten Standorte der Bäume können bis 
zu 5 m vom festgesetzten Standort abweichen, wenn Mindestab-
stände aufgrund des Nachbarschaftsrechts dem nicht entgegen-
stehen. 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB 
. 
 

 

- Haus 7: satiniertes Glas 

Alle Rahmen und Oberflächen von Fassadenöffnungen sind in 
einem warmen dunklen Anthrazitton mit einem Hellbezugswert < 
20 auszuführen. 

 10.3  Gebäude, einschließlich Nebengebäude, sind mit Flachdächern 
auszubilden. 
Technisch bedingte Aufbauten und aufgeständerte Anlagen zur 
Nutzung von Sonnenenergie sind so anzuordnen, dass sie vom 
Straßenraum der angrenzenden Straßen nicht einsehbar sind. 

   

 10.4  Die Zufahrten von Tiefgaragen sind mit Toren zu versehen, die 
einen optischen Raumabschluss gewährleisten. 

   

       

 11  Gestaltung der Außenanlagen und Einfriedungen  § 88 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO 
i.V.m § 12 Abs. 3 BauGB  

 

 11.1  Einfriedungen sind nur in Form von Zäunen mit senkrechten Me-
tall- oder Holzstäben und in Form von standortgerechten He-
ckenpflanzungen gemäß Pflanzliste (Festsetzung 9.1) bis zu ei-
ner Höhe von max. 1,50 m zulässig. 

   

 11.2  Sichtschutzelemente innerhalb der Mietergärten dürfen nur un-
mittelbar am Gebäude und mit einer maximalen Höhe von 2 m 
und einer maximalen Tiefe von 1,50 m errichtet werden. 

Als Material ist perforiertes Blech in einem warmen dunklen 
Anthrazitton mit einem Hellbezugswert < 20 oder eloxiertes Me-
tall zu verwenden. 

   

 11.3  Die Schallschutzwände sind als beidseitig begrünte Wände aus-
zubilden und beidseitig flächig durch Rankpflanzen zu begrünen. 
Die Begrünung ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

   

       
 12  Anordnung und Gestaltung von Werbeanlagen  § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO  

 12.1  Werbeanlagen sind ausschließlich im Baufeld 1 an der Erdge-
schossfassade bis zum 2.OG in Richtung Straße Am Schwemm-
bach sowie in den Baufeldern 10 und 11 an der Nord- und West-
seite der Erdgeschossfassaden bis 1.OG zulässig.  
Es ist nur eine Werbeanlage je Betrieb und Einrichtung zulässig. 

   

 12.2   Werbeanlagen mit beweglichen Teilen, als laufende Schrift- und 
Leuchtbändern, als Blinklichter sowie als Leuchtkasten sind un-
zulässig. 

   

       

 13  Gestaltung der Stellplätze für bewegliche Abfallbehäl-
ter 

 § 88 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO  

 13.1  Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind einzuhausen und 
mit extensiver Dachbegrünung zu versehen oder zu umpflanzen 
oder in bauliche Anlagen zu integrieren. 

   

 

 
Teil B: Textliche Festsetzungen 

Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und 3 BauGB 
 

 Nr.  Festsetzung  Ermächtigung  

 0  Im Rahmen der getroffenen Festsetzungen sind nur solche Vor-
haben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

 § 12 Abs. 3 a BauGB i.V.m. 
§ 9 Abs. 2 BauGB 

 

       

 1  Art der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  

   Für das Allgemeine Wohngebiet (WA) wird festgesetzt:    

 1.1  Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 
BauNVO allgemein zulässigen nicht störenden Handwerksbe-
triebe nur ausnahmsweise zulässig. 

Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zu-
lässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaube-
triebe und Tankstellen sind nicht zulässig.  

 § 1 Abs. 5 BauNVO 
 
 
 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 

 

 1.2  Im Mischgebiet (MI) sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO all-
gemein zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes nur 
ausnahmsweise zulässig.  
Die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 BauNVO allgemein zulässigen 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten sind 
nicht zulässig.  

Die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Ver-
gnügungsstätten sind nicht zulässig. 

 § 1 Abs. 5 BauNVO 
 
 
 
 
 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 

 

 1.3  Für das Allgemeine Wohngebiet (WA ) und für das Mischgebiet 
(MI) gilt: 

Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften 
sind nur im Erdgeschoss der Baufelder BF1 und BF11 zulässig. 
Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften 
sind in den Baufeldern BF 1 und BF 11 ab dem 1. OG sowie in 
den Baufeldern BF 2 bis BF 10 generell unzulässig.  

Einzelhandelsbetriebe sind nur mit einer Verkaufsfläche bis ma-
ximal 200 m² zulässig. 

 § 1 Abs. 7 Nr. 1 u. 2 BauNVO 
i.V.m. 
§ 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

 

 1.4  Fremdwerbung als bestimmte Art der allgemein zulässigen sons-
tigen Gewerbebetriebe ist unzulässig.  

 § 1 Abs. 5 BauNVO  i.V.m. 
§ 1 Abs. 9 BauNVO 

 

 1.5  In allen Geschossen des Baufeldes BF1 sind Wohnungen nicht 
zulässig. 

 § 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 8 BauNVO 

 

       

 2  Maß der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  

 2.1  Die festgesetzte zulässige Grundflächenzahl (GRZ) darf durch 
Tiefgaragen und die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauNVO genann-
ten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,75 
überschritten werden. 

 § 19 Abs. 4 Satz 2 und 3 
BauNVO  

 

 2.2  Die Tiefgaragen sind nicht auf die Zahl der zulässigen Vollge-
schosse anzurechnen. 

 § 21a Abs. 1 BauNVO  

 2.3  Die festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen darf in allen Bau-
feldern ausnahmsweise bis max. 0,50 m Höhe überschritten 
werden.  

In den Baufeldern BF1 und BF10 darf diese außerdem durch un-
tergeordnete Bauteile der technischen Gebäudeausrüstung 
überschritten werden. Dabei müssen Bauteile der technischen 
Gebäudeausrüstung mindestens 1,50 m von den Gebäudekan-
ten zurückgesetzt angeordnet werden und dürfen eine Höhe von 
max. 1,80 m nicht überschreiten.  

 § 16 Abs. 6 BauNVO, 
§ 18 Abs. 2 BauNVO 
 
 

 

       

 3  Überbaubare Grundstücksfläche  § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB  

 3.1  Ein Überschreiten der Baulinien und Baugrenzen durch Balkone 
ist auf einer Länge von max. 4,30 m und einer Tiefe von max. 
1,50 m pro Balkon in folgenden Baufeldern zulässig: 
- Baufelder 2 und 3 an der Ost- und Westfassade,  
- Baufelder 4, 5 und 7 an der Westfassade,  
- Baufelder 6 und 8 an der Ost- und Südfassade,  
- Baufeld 9 an der Westfassade 

Im Erdgeschoss ist ein Überschreiten der Baulinien und Bau-
grenzen durch Terrassen bis zu einer Fläche von max. 12 m² je 
Mietergarten zulässig. 

 § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 
 
 

 

 3.2  Ein Zurücktreten von der Baulinie ist zulässig: 

- im Baufeld 7 an der Westfassade und im Baufeld 8 an der 
Ostfassade durch dreiseitig geschlossene Loggien in einer 
Breite von jeweils maximal 4,00 m und bis zu einer Tiefe von 
1,00 m, in der Summe höchstens 50 % der jeweiligen Fassa-
denlänge pro Geschoss. 

- im jeweils obersten Geschoss: 
- in den Baufeldern 2 u. 4 durch Dachterrassen mit einer 
max. Länge von 8,50 m u. einer Tiefe von max. 3,50 m  

- in den Baufeldern 6 bis 9 durch Dachterrassen mit einer 
maximalen Länge und Tiefe von 4,50 m je Terrasse, in der 
Summe höchstens 50 % der jeweiligen Fassadenlänge 

 § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO 
 

 

       

 4  Flächen für Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze mit 
ihren Einfahrten 

 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  

 4.1  Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter gemäß § 14 Abs. 1 
BauNVO, oberirdische PKW-Stellplätze, Fahrradstellplätze und 
Kinderspielgeräte sind innerhalb der nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  
 

 

 8.2  Die Nutzer der Tiefgaragen sind auf Anwohner und einen be-
rechtigten Personenkreis beschränkt. Eine öffentliche Nutzung ist 
nicht zulässig. 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.3  Die Ein- und Ausfahrtsbereiche der Tiefgaragen und Fahrstre-
cken zu den oberirdischen Stellplätzen sind in Asphalt oder 
gleichwertigen lärmarmen Belägen auszubilden. Im Fahrbereich 
angeordnete überfahrbare Rinnen sind nach dem Stand der 
Lärmminderungstechnik lärmarm auszubilden.  

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.4  Die erforderlichen Rampen der Tiefgaragen sind im Bereich der 
Seitenwände auf mind. 15 m Länge und in Tiefgarage B zusätz-
lich die Decke auf mind. 10 m Länge ab Beginn der Einhausung 
mit einem Material mit einem Absorptionsgrad Alpha von mindes-
tens 0,8 zu verkleiden. 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.5  Die Deckenbereiche der Tiefgaragen unterhalb der Gebäude 
sind mit einer absorbierenden Wärmedämmung mit einem Ab-
sorptionsgrad Alpha von 0,8 bei 500 Hz zu verkleiden.  

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.6  Zum Schutz gegen Außenlärm sind gemäß DIN 4109:2016 
(Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise) die 
Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile für 
den jeweiligen Lärmpegelbereich umzusetzen. Entsprechend 
müssen die resultierenden Schalldämm-Maße R`w,res an den 
Außenbauteilen der Gebäude ermittelten Werte wie folgt errei-
chen: 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

   Lärmpegelbereich Aufenthaltsräume in 
Wohnungen etc. 
erf. R`w,res 

Büroräume 
 
erf. R`w,res 

   

III     (U3) 35 30 

IV    (U2) 40 35 

V     (U1) 45 40 

 8.7  
 

Gemäß des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiches 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U1 sind die 
Außenbauteile der Westfassade des Hauses 1 (BF 1) zur Straße 
am Schwemmbach in allen Geschossen gemäß den Mindestan-
forderungen für den Lärmpegelbereich V herzustellen.  

Gemäß der in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiche 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U2 sind die 
Außenbauteile der Südfassade zum Peter-Vischer-Weg und der 
Nordfassade zum Albrecht-Dürer-Weg des Hauses 1 (BF 1) in al-
len Geschossen gemäß den Mindestanforderungen für den 
Lärmpegelbereich IV herzustellen. 

Gemäß der in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiche 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U3 sind die 
Außenbauteile der West- und Südfassade von Haus 2 (BF 2, 3), 
der Südfassade von Haus 3 (BF 4) sowie der West- und Südfas-
sade in den bezeichneten Geschossen von Haus 7 (BF 10) ge-
mäß den Mindestanforderungen für den Lärmpegelbereich III 
herzustellen.  

 
 

§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB 
 
 

 

  Haus 1                                   Nord (Baufeld 1, Albrecht-Dürer-Weg)                                                                                                                         Ost   (Baufeld 1)                                                                                                                                                                                               Süd (Baufeld 1, Peter-Vischer-Weg)                                                                                                                                       West (Baufeld 1, Am Schwemmbach)                                                                                                                                                                                        

  Haus 2                                   Nord (Baufelder 3 und 2, Albrecht-Dürer-Weg)                                                                                                           Ost  (Baufelder 2 und 3)                                                                                                                                                                                  Süd (Baufeld 2, Peter-Vischer-Weg)                                                                                                                                       West (Baufelder 3 und 2)                                                                                                                                                                                

  Haus 3                                   Nord (Baufelder 5 und 4, Albrecht-Dürer-Weg)                                                                                                           Ost  (Baufelder 4 und 5)                                                                                                                                                                                  Süd (Baufeld 4, Peter-Vischer-Weg)                                                                                                                                       West (Baufelder 5 und 4)                                                                                                                                                                                

Planzeichenerklärung  
 
1. Zeichnerische Festsetzungen 
 
Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 und § 12 BauGB, BauNVO und PlanZV 
 
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO sowie § 12 Abs.3) 

  Allgemeines Wohngebiet   (§ 4 BauNVO)  

  Mischgebiet                       (§ 6 BauNVO)  

 
Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

GRZ  z.B. 0,5  Grundflächenzahl, Höchstmaß  

GFZ  z.B. 1,6  Geschossflächenzahl, Höchstmaß  

  Zahl der Vollgeschosse, Mindest- und Höchstmaß  

  Zahl der Vollgeschosse, Höchstmaß  

  Zahl der Vollgeschosse, zwingend  

OKmax  Oberkante Attika als Höchstmaß in Metern über NHN  

 
Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

  Baulinie   

  Baugrenze   

 
Verkehrsflächen und der Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen   
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

  Ein- und Ausfahrtbereich Tiefgarage (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)  

 
Flächen für Versorgungsanlagen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

  Fläche für Versorgungsanlage, Elektrizität (Trafo)  

 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) 
 

  
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 

  Nummerierung der grünordnerischen Festsetzungen  

  Anpflanzungen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)  

Teil C: Hinweise (ohne Festsetzungscharakter) 
 
 1  Bodenfunde / Bodendenkmale    

   In unmittelbarer räumlicher Nähe des Planungsgebietes befinden sich Grundstücksflächen, auf 
denen bereits Bodenfunde verifiziert wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass im Pla-
nungsgebiet weitere Bodendenkmale vorhanden sind. Deshalb müssen Eingriffe in den unterir-
dischen Bauraum denkmalrechtlich erlaubt werden.  
Die Anzeige- und sonstigen Verhaltenspflichten nach § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz gel-
ten ergänzend. Auf das Schatzregal des Freistaates Thüringen im Anwendungsbereich des § 17 
Thüringer Denkmalschutzgesetz wird für die Ziff. 1 bis 3 ergänzend hingewiesen. 
 

Rechtsgrundlage: 
Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer Denkmalschutzge-
setz - ThürDSchG -) in der Fassung vom 14. April 2004 (GVBl. S. 465, 562), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) 

 

 2  Denkmalschutz    

   Das Plangebiet grenzt unmittelbar an folgendes Kulturdenkmal:  Lukaskirche, Stadtweg 64 

Die Errichtung, die Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes und die Beseitigung baulicher 
Anlagen in der Umgebung von Kulturdenkmalen bedürfen einer denkmalschutzrechtlichen Er-
laubnis. 

 

       
 3  Auffälliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen  

   Werden bei Erdbaumaßnahmen schadstoffkontaminierte Medien in Boden, Wasser oder in der 
Luft oder auffällige Bereiche, wie kontaminationsverdächtige Bausubstanz oder Auffüllungen an-
getroffen, so ist das Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt Erfurt zu informieren und die weitere 
Vorgehensweise abzustimmen. 

 

       
 4  Bodenaufschlüsse  

   Geplante Erdaufschlüsse und größere Baugruben sind der Thüringer Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie Jena rechtzeitig anzuzeigen. Die Schichtenverzeichnisse einschließlich der Er-
kundungsdaten und die Lageplänen der Bohrungen sind dem Geologischen Archiv des Freistaa-
tes Thüringen zu übergeben. 

 

     
 5  Artenschutzmaßnahmen    

   Nachfolgende artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind mit Reali-
sierung des Projektes umzusetzen:   

Vermeidungsmaßnahme V2: Notwendige Baumfällungen und Strauchrodungen sowie Gebäu-
deabbrüche sind außerhalb von Brut- und Aufzuchtzeiten der Avifauna vom 01.10. – 28./29.02. 
durchzuführen. Außerhalb des Zeitraumes sind Fällungen und Rodungen nur nach Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde in Verbindung mit einer unmittelbaren Prüfung der betroffe-
nen Gehölze auf Besatz durch Vögel/Fledermäuse zulässig. 

Vermeidungsmaßnahme V3: Vor den Fällungen und Abbrüchen sind Kontrollen auf Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten durchzuführen, bei Betroffenheit sind geeignete vorgezogene Aus-
gleichmaßnahmen festzulegen.  

Vermeidungsmaßnahme V 4: Nach Abschluss der Bautätigkeiten ist im Plangebiet an geeigne-
ten Anbringungsorten (vorzugsweise Gebäude/ Gehölze) die Anbringung von drei Quartierskäs-
ten für Fledermäuse vorzusehen. Die Anbringungstypen und –orte bedürfen einer Abstimmung 

 

M1 - M5

z.B. Haus 1

z.B. BF_1

TG-A / TG-B

F1

U1 - U5

HAUS 1

Haus 6

HAUS 2

HAUS 3 HAUS 7

HAUS 4

HAUS 5

III-IV

IV

z.B.

IIIz.B.

216,0

216,0

72/4

  Haus 4                                   Nord  (Baufeld 7)                                                                                                                                                             Ost  (Baufelder 6 und 7)                                                                                                                                                                                 Süd (Baufelder 6 und 7)                                                                                                                                                            West (Baufelder 7 und 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Haus 5                                   Nord (Baufeld 8)                                                                                                                                                              Ost (Baufeld 8)                                                                                                                                                                                                Süd (Baufeld 8)                                                                                                                                                                          West (Baufeld 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Haus 6                                   Nord (Baufeld 9)                                                                                                                                                              Ost (Baufeld 9)                                                                                                                                                                                                Süd (Baufeld 9)                                                                                                                                                                          West (Baufeld 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Haus 7                                                        Süd  (Baufeld 10)                                                                                                                                           West   (Baufelder 11 und 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nord  (Baufelder 11 und 10)                                                                                                                             Ost  (Baufelder 11 und 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

N

Teil A1: Planzeichnung,  M 1: 500

15,8

Übersichtslageplan zur Zuordnung der Ansichten

Haus 7    

Melchendorf
Flur 1

zen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen M5 
sind 2 Laubbäume 1. Ordnung in einer Qualität von mind. Hoch-
stamm STU 18/20cm (3xv) zu pflanzen und dauerhaft zu unter-
halten. Mindestens 70 % der jeweiligen Teilfläche von M5 ist 
gärtnerisch als Pflanzfläche mit Sträuchern, Stauden und Grä-
sern anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Auf mindestens 
zwei Drittel der gärtnerisch anzulegenden Fläche sind standort-
gerechte Sträucher zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

 

 9.8  Die Dachflächen der Baufelder 1 bis 10 sowie der Mülleinhau-
sungen sind extensiv sind mit Gräsern und Stauden in Anleh-
nung an Kalk-Trockenrasen mit einer Substratdicke von 12 - 15 
cm zu begrünen. Maximal 15 % der Gesamtfläche der Dachflä-
chen aller Baufelder können für technische Anlagen und Dach-
terrassen vorgesehen werden. 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB 
 
 

 

 9.9  Die in der Planzeichnung als zu erhaltend festgesetzten Baum-
bestände sind dauerhaft zu erhalten und vor schädigenden Ein-
flüssen, insbesondere während der Bauarbeiten zu schützen. Bei 
Abgang sind diese Bäume durch standortgerechte Laubbäume lt. 
Pflanzliste (Festsetzung 9.1) zu ersetzen.  

 § 9 Abs.1 Nr. 25 b BauGB  

 
 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB  
in Verbindung mit § 88 ThürBO und nach § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
 

 Nr.  Festsetzung  Ermächtigung  

 10  Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen  § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO 
i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB 

 

 10.1  Die baulichen Anlagen sind entsprechend der zeichnerischen 
Festsetzungen Teil A.2 herzustellen. Abweichungen sind im 
Rahmen der sonstigen Festsetzungen ausnahmsweise zulässig, 
soweit die gestalterischen Grundzüge der Planung nicht verletzt 
werden. 

   

 10.2  Für die Ausbildung der Gebäudefassaden sind folgende Materia-
lien zulässig: 
- Kratzputz mit geringer Körnung  

- in hell-sandigem Farbton mit einem Hellbezugswert > 80 
- Sockelbereich Haus 7: Kratzputz mit geringer Körnung ei-
nem warmen dunklen Anthrazitton mit einem Hellbezugs-
wert < 20 

- Faserzementelemente für Gurte und Bänder sowie die Log-
giaebenen von Haus 7 in hell-sandigem Farbton mit einem 
Hellbezugswert > 80 

- Staffelgeschosse Häuser 1 bis 6 und BF11: Vorhangfassade 
aus Metall- o. Faserzementplatten in einem warmen dunklen 
Anthrazitton mit einem Hellbezugswert < 20 

- notwendige Absturzsicherungen für Fenster, Loggien und 
Terrassen: 
- Häuser 1 bis 6: perforiertes Blech in einem warmen dunklen 
Anthrazitton mit einem Hellbezugswert < 20 oder eloxiertem 
Metall 

   

Ku-St

F2/F3

F1 - F3

 9.2  Für die Pflanzung von Sträuchern und Hecken sind  mindestens 
folgende Pflanzqualitäten zu verwenden: 
Sträucher: 2xv., 60-100cm 
geschnittene Hecke: 100-120cm, Breite: 30cm 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB 
 

 

 9.3  Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fläche zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen M1 sind 
insgesamt 8 Laubbäume 1. Ordnung in einer Qualität von mind. 
Hochstamm STU 20/25 cm (3xv) sowie ein Laubbaum 2. Ord-
nung in einer Qualität von mind. Hochstamm STU 18/20cm (3xv) 
zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Fläche unter den 
Bäumen ist als Rasenfläche sowie als Pflanzfläche mit Sträu-
chern und Stauden gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu un-
terhalten. Auf mindestens einem Drittel der Fläche M1 sind 
standortgerechte Sträucher zu pflanzen und dauerhaft zu unter-
halten. 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB 
 

 

 9.4  Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen zum Anpflan-
zen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen M2 
sind insgesamt 6 Laubbäume 1. Ordnung in einer Qualität von 
mind. Hochstamm STU 20/25 cm (3xv) sowie 2 Laubbäume 1. 
Ordnung in einer Qualität von mind. Hochstamm STU 18/20cm 
(3xv) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Fläche unter 
den Bäumen ist als Rasenfläche sowie als Pflanzfläche mit 
Sträuchern und Stauden gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu 
unterhalten. Auf mindestens zwei Drittel der Fläche M2 sind 
standortgerechte Sträucher zu pflanzen und dauerhaft zu unter-
halten. 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB 
 

 

 9.5  Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fläche zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen M3 sind 
insgesamt 6 Laubbäume 1. Ordnung in einer Qualität von mind. 
Hochstamm STU 20/25cm (3xv) sowie 12 Laubbäume 2. Ord-
nung und 3 Laubbäume 1. Ordnung in einer Qualität von mind. 
Hochstamm STU 18/20cm (3xv) zu pflanzen und dauerhaft zu 
unterhalten. Mindestens 70 % der festgesetzten Fläche ist als 
Vegetationsfläche anzulegen, davon 50 % als Rasenfläche und 
20 % mit standortgerechten Sträuchern und geschnittenen He-
cken, und dauerhaft zu unterhalten. Wegeflächen sind mit was-
serdurchlässigen Oberflächenmaterialien auszubilden. Maximal 
15 % der Maßnahmenfläche M3 können mit wasserdurchlässi-
gen Pflaster- und Plattenbelägen ausgestattet sein. Wege und 
sonstige Befestigungen sind breitflächig in Vegetationsflächen zu 
entwässern. 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB 
 

 

 9.6  Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fläche zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen M4 sind 
insgesamt 4 Laubbäume 2. Ordnung in einer Qualität von mind. 
Hochstamm STU 18/20cm (3xv) in festgesetzter Pflanzqualität zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Fläche ist als gestal-
tete Freifläche mit Rasen-, Fallschutz- sowie Sandflächen anzu-
legen und dauerhaft zu unterhalten. Wege und sonstige Befesti-
gungen sind breitflächig in Vegetationsflächen zu entwässern. 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB 
 

 

 9.7  Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen zum Anpflan-  § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB  

 8.8  In der Südfassade des Hauses 3 (BF 4) und des Hauses 7 (BF 
10) sind – mit Ausnahme des 8. Obergeschosses - keine öffen-
baren Fenster von schutzbedürftigen Räumen mit Nachtnutzung 
anzuordnen. Im Bereich der Ostfassade des Hauses 7 (BF 10) 
müssen öffenbare Fenster von zur Nachtzeit genutzten Räumen 
einen Mindestabstand von 3 m zur südlichen Ecke haben. 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.9  Die immissionswirksame Schallleistung der technischen Anlagen 
auf dem Dach des Hauses 1 (BF 1) ist bei einem Mindestabstand 
zum nächsten Wohnhaus von 20 m auf Lw <= 68 dB(A) zu be-
grenzen. 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

 8.10  Innerhalb des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichs 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U4 ist eine 3 m 
hohe und mindestens 15 m lange Schallschutzwand zu errichten. 
Die Bezugshöhe ist die jeweils angrenzende Geländehöhe.  

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB 
 

 

 8.11  Innerhalb des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichs 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U5 ist eine 3 m 
hohe und mindestens 3 m lange Schallschutzwand zu errichten. 
Die Bezugshöhe ist die jeweils angrenzende Geländehöhe. 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

       
 9  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindung für Be-
pflanzungen und für den Erhalt von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB  

 9.1  Im Plangebiet sind für die Pflanzung von Bäumen 1. und 2. Ord-
nung, Großsträuchern / Kleinbäumen 4. Ordnung sowie für ge-
schnittene Hecken folgende Arten zu verwenden:   

Bäume 1.Ordnung: 
Acer pseudoplatanus  -  Bergahorn 
Quercus robur ‘Fastigiata Koster’  -  Säulen-Eiche 
Fagus sylvatica ‘Dawyk’  -  Säulen-Buche 

Bäume 2.Ordnung: 
Carpinus betulus 'Fastigiata'  - Pyramiden Hainbuche 
Tilia cordata 'Erecta'  -  Winter-Linde 
Acer rubrum 'Armstrong'  -  Scharlach-Ahorn 
Acer campestre  -  Feldahorn  
Acer platanoides 'Columnare'  -  Spitzahorn 

Bäume / Großsträucher 4.Ordnung: 
Amelanchier lamarckii – Kupfer-Felsenbirne 
Malus in Sorten – Zierapfel 
Prunus subhirtella in Sorten – Blüten-Kirsche 

geschnittene Hecken: 
Carpinus betulus – Hainbuche 
Acer campestre  - Feldahorn 
 

Die zeichnerisch festgesetzten Standorte der Bäume können bis 
zu 5 m vom festgesetzten Standort abweichen, wenn Mindestab-
stände aufgrund des Nachbarschaftsrechts dem nicht entgegen-
stehen. 

 § 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB 
. 
 

 

Teil C: Hinweise (ohne Festsetzungscharakter) 
 
 1  Bodenfunde / Bodendenkmale    

   In unmittelbarer räumlicher Nähe des Planungsgebietes befinden sich Grundstücksflächen, auf 
denen bereits Bodenfunde verifiziert wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass im Pla-
nungsgebiet weitere Bodendenkmale vorhanden sind. Deshalb müssen Eingriffe in den unterir-
dischen Bauraum denkmalrechtlich erlaubt werden.  
Die Anzeige- und sonstigen Verhaltenspflichten nach § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz gel-
ten ergänzend. Auf das Schatzregal des Freistaates Thüringen im Anwendungsbereich des § 17 
Thüringer Denkmalschutzgesetz wird für die Ziff. 1 bis 3 ergänzend hingewiesen. 
 

Rechtsgrundlage: 
Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer Denkmalschutzge-
setz - ThürDSchG -) in der Fassung vom 14. April 2004 (GVBl. S. 465, 562), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) 

 

 2  Denkmalschutz    

   Das Plangebiet grenzt unmittelbar an folgendes Kulturdenkmal:  Lukaskirche, Stadtweg 64 

Die Errichtung, die Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes und die Beseitigung baulicher 
Anlagen in der Umgebung von Kulturdenkmalen bedürfen einer denkmalschutzrechtlichen Er-
laubnis. 

 

       
 3  Auffälliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen  

   Werden bei Erdbaumaßnahmen schadstoffkontaminierte Medien in Boden, Wasser oder in der 
Luft oder auffällige Bereiche, wie kontaminationsverdächtige Bausubstanz oder Auffüllungen an-
getroffen, so ist das Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt Erfurt zu informieren und die weitere 
Vorgehensweise abzustimmen. 

 

       
 4  Bodenaufschlüsse  

   Geplante Erdaufschlüsse und größere Baugruben sind der Thüringer Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie Jena rechtzeitig anzuzeigen. Die Schichtenverzeichnisse einschließlich der Er-
kundungsdaten und die Lageplänen der Bohrungen sind dem Geologischen Archiv des Freistaa-
tes Thüringen zu übergeben. 

 

     
 5  Artenschutzmaßnahmen    

   Nachfolgende artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind mit Reali-
sierung des Projektes umzusetzen:   

Vermeidungsmaßnahme V2: Notwendige Baumfällungen und Strauchrodungen sowie Gebäu-
deabbrüche sind außerhalb von Brut- und Aufzuchtzeiten der Avifauna vom 01.10. – 28./29.02. 
durchzuführen. Außerhalb des Zeitraumes sind Fällungen und Rodungen nur nach Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde in Verbindung mit einer unmittelbaren Prüfung der betroffe-
nen Gehölze auf Besatz durch Vögel/Fledermäuse zulässig. 

Vermeidungsmaßnahme V3: Vor den Fällungen und Abbrüchen sind Kontrollen auf Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten durchzuführen, bei Betroffenheit sind geeignete vorgezogene Aus-
gleichmaßnahmen festzulegen.  

Vermeidungsmaßnahme V 4: Nach Abschluss der Bautätigkeiten ist im Plangebiet an geeigne-
ten Anbringungsorten (vorzugsweise Gebäude/ Gehölze) die Anbringung von drei Quartierskäs-
ten für Fledermäuse vorzusehen. Die Anbringungstypen und –orte bedürfen einer Abstimmung 
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Lüftungsauslass

Tiefgarage
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Nummerierung
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Baum

Neupflanzung

Feuerwehrauf-

stellfläche

Bepflanzung (Rasen,

Sträucher, Stauden)

extensive

Dachbegrünung

Kindergarten

Freifläche

Belagsfläche (Bitumen/ Pflaster)

Farbe Bitumen: mit Oberflächenaufhellung

Farbe Pflaster: Grau- und Sandtöne
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in Metern über NHN
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Ansichten für VBB-Plan

JOP705 Wohnen am Bürgerpark

20.03.2019

  Bezeichnung der Gebäude  

  Bezeichnung des Baufelds  

  
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 22 BauGB) 

 

  Zweckbestimmung Spielplatz  

  Zweckbestimmung Tiefgarage  

  Zweckbestimmung Stellplätze  

  Zweckbestimmung Einhausung Abfallbehälter  

  Zweckbestimmung Standort Trafo  

  Ein- und Ausfahrtbereich Tiefgarage (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)  

  

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs.1 Nr. 
21 BauGB) 
 

- mit einem Gehrecht zu belastende Fläche  
zu Gunsten der Allgemeinheit  

- mit einem Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche  
zu Gunsten der Versorgungsträger  

- mit einem Fahr- und Leitungsrecht für Trafostation zu belastende Fläche  
zu Gunsten der Versorgungs- und der Entsorgungsträgers 

- mit einem Leitungsrecht für Fernwärmeleitung zu belastende Fläche  
zu Gunsten des Leitungsträgers 

 

  
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

  
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans  (§ 9 Abs. 7 
BauGB) 

 

  Maßlinie, Maßzahl in Meter  

  Radius in Meter  

 
 
 
2. Zeichnerische Hinweise und Planzeichen ohne Festsetzungscharakter 
 

  Bestandsgebäude  

  Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer  

  Gemarkung, Flurnummer  

  Höhenlage des vorhandenen Geländes als Höhenpunkte in Meter ü. NHN  

  Höhenbezugspunkt in Meter ü. NHN  
 

nerisch mit Sträuchern, Stauden, Frühjahrsblühern und Rasenflä-
chen zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Auf min-
destens 20% der gärtnerisch anzulegenden Fläche sind standort-
gerechte Heckenpflanzen entsprechend Pflanzenliste aus Fest-
setzung 8.2 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.  

 8.5  Mindestens 50% der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen A4 und A5 sind 
gärtnerisch mit Sträuchern, Stauden, Frühjahrsblühern und Rasen-
flächen zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Auf 
mindestens 20% der gärtnerisch anzulegenden Fläche sind stand-
ortgerechte Sträucher entsprechend Pflanzenliste aus Festsetzung 
8.2 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  

 8.6  Mindestens 80% der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen A6 sind gärt-
nerisch mit Stauden, Frühjahrsblühern und Rasenflächen zu be-
grünen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  

 8.7  Mindestens 80% der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen A7 sind gärt-
nerisch mit Sträuchern, Stauden, Frühjahrsblühern und Rasenflä-
chen zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Auf min-
destens 30% der gärtnerisch anzulegenden Fläche sind standort-
gerechte Sträucher entsprechend Pflanzenliste aus Festsetzung 
8.2 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  

 8.8  Mindestens 10% der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen A8 sind gärt-
nerisch mit Sträuchern, Stauden, Frühjahrsblühern und Rasenflä-
chen zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Auf min-
destens 20% der gärtnerisch anzulegenden Fläche sind standort-
gerechte Sträucher entsprechend Pflanzenliste aus Festsetzung 
8.2 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  

 8.9  Mindestens 80% der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen A9 sind gärt-
nerisch mit Sträuchern, Stauden, Frühjahrsblühern und Rasenflä-
chen zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Auf min-
destens 25% der gärtnerisch anzulegenden Fläche sind standort-
gerechte Sträucher entsprechend Pflanzenliste aus Festsetzung 
8.2 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  

 8.10  Innerhalb der Fläche A8 sind 18 Bäume erster Ordnung entspre-
chend Pflanzenliste aus Festsetzung 8.1 zu pflanzen. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  
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Teil B: Textliche Festsetzungen 

Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und 3 BauGB 
 

 Nr.  Festsetzung  Ermächtigung  

 0  Im Rahmen der getroffenen Festsetzungen sind nur solche Vorha-
ben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. 

 § 12 Abs. 3a BauGB  

       

 1  Art der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  
 1.1  Innerhalb des in der Planzeichnung festgesetzten Baugebiets 

„Wohnen“ sind folgende Nutzungen zulässig:  
- Wohnen 
- Räume für die Berufsausübung freiberuflicher Tätigkeiten 

und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnli-
cher Weise ausüben 

 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 
§12 Abs. 3 BauGB 

 

       

 2  Maß der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  

 2.1  Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) im Baugebiet „Wohnen“ 

darf durch die in §19 Abs.4 S.1 BauNVO genannten Anlagen bis 
zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,7 überschritten werden. 

 § 17 Abs. 2 BauNVO 
§ 19 Abs. 4 BauNVO 

 

 2.2  Die Bezugshöhe für die festgesetzte maximale Oberkante bauli-
cher Anlagen ist der in der Planzeichnung definierte Höhenbezugs-
punkt von 188,40 m ü. NHN innerhalb der mit Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechten zu belastenden Fläche „G + FLV“ an der Einmündung 
zur Friedrich-Engels-Straße.  
Die Oberkante Gebäude (OK) wird festgelegt als der höchste Punkt 
des Gebäudes / Gebäudeteils, bei Gebäuden mit Flachdach gilt als 
OK Gebäude die Oberkante der Attika/ Brüstung. 
Von der festgesetzten maximalen Oberkante Gebäude darf in allen 
Baufeldern um max. + 0,50 m abgewichen werden. 

 § 18 Abs. 1 BauNVO 
§ 16 Abs. 6 BauNVO 

 

 2.3  Die in den Baufeldern festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen 
darf durch untergeordnete Bauteile der technischen Gebäudeaus-
rüstung und Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf 
einer Gesamtfläche von maximal 55% je Baufeld überschritten 
werden. Die Bauteile der technischen Gebäudeausrüstung müs-
sen mindestens 1,50 m von den Gebäudekanten zurückgesetzt an-
geordnet werden und dürfen eine Höhe von max. 1,00 m nicht 
überschreiten. 

 § 16 Abs. 6 BauNVO  

       

 3  Bauweise, Baulinien, Baugrenzen  § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB  
 3.1  Ein Zurücktreten von der Baulinie ist wie folgt zulässig: 

- in Baufeld 1 (Haus A) an der Südseite des Ostflügels im 1.-3. 
Vollgeschoss durch eine zweiseitig geschlossene Loggia je 
Geschoss bis zu einer maximalen Breite von 4,70 m und einer 
maximalen Tiefe von 2,25 m 

 § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO 
 

 

Planzeichenerklärung  
 
 
1. Zeichnerische Festsetzungen 
 
 
Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 und § 12 BauGB, BauNVO und PlanZV 
 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO sowie § 12 Abs.3 BauGB) 

  Baugebiet „Wohnen“   

 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

GRZ 0,4  Grundflächenzahl als Höchstmaß  

GFZ 1,2  Geschossflächenzahl als Höchstmaß  

OKmax  Oberkante Gebäude als Höchstmaß in Metern über NHN  

V  Anzahl der Vollgeschosse, zwingend  

 

Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

  Baulinie   

  Baugrenze   

 

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

  Private Grünfläche  

  Zweckbestimmung Spiel und Freizeit   

 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) 

  
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 

  Nummerierung von grünordnerischen Festsetzungen  

  Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)  

 
Sonstige Planzeichen 
 
   Bezeichnung der Gebäude  

  Bezeichnung des Baufelds  

  
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 22 BauGB) 

 

  Zweckbestimmung Spielplatz  

  Zweckbestimmung Tiefgarage  

  Zweckbestimmung Stellplätze  

  Zweckbestimmung Einhausung Abfallbehälter  

  Zweckbestimmung Standort Trafo  

  Ein- und Ausfahrtbereich Tiefgarage (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)  

  

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs.1 Nr. 
21 BauGB) 
 

- mit einem Gehrecht zu belastende Fläche  
zu Gunsten der Allgemeinheit  

- mit einem Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche  
zu Gunsten der Versorgungsträger  

- mit einem Fahr- und Leitungsrecht für Trafostation zu belastende Fläche  
zu Gunsten der Versorgungs- und der Entsorgungsträgers 

- mit einem Leitungsrecht für Fernwärmeleitung zu belastende Fläche  
zu Gunsten des Leitungsträgers 

 

  
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

  
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans  (§ 9 Abs. 7 
BauGB) 

 

  Maßlinie, Maßzahl in Meter  

  Radius in Meter  

 
 
 
2. Zeichnerische Hinweise und Planzeichen ohne Festsetzungscharakter 
 

  Bestandsgebäude  

  Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer  

  Gemarkung, Flurnummer  

  Höhenlage des vorhandenen Geländes als Höhenpunkte in Meter ü. NHN  

  Höhenbezugspunkt in Meter ü. NHN  
 

 
 
 

Planverfasser: 
 
 quaas-stadtplaner  
 Schillerstraße 20, 99423 Weimar    
 
 
 Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung        
 Warsbergstraße 3, 99092 Erfurt 
 

 

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit dem Willen der Landeshauptstadt Erfurt sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden bekundet. 
 

Ausfertigung 
 
 
Erfurt, den 
 

Landeshauptstadt Erfurt 
A.Bausewein 

Oberbürgermeister 
 

Der vorhabenbezogene Bebaungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt Erfurt Nr.       vom                 ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
 

Rechtsverbindlich 
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Teil A2: Zeichnerische Festsetzungen
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO und § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB

- in Baufeld 1 (Haus A) an der Südseite des Westflügels im 5. 
Vollgeschoss durch eine dreiseitig geschlossene Dachterrasse 
bis zu einer maximalen Breite von 4,50 m und einer maximalen 
Tiefe von 2,25 m. 

- in Baufeld 2 (Haus B) an der Südseite des Westflügels im 1.-4. 
Vollgeschoss durch eine zweiseitig geschlossene Loggia sowie 
im 5. Vollgeschoss durch eine zweiseitig geschlossene Dach-
terrasse je Geschoss bis zu einer maximalen Breite von 2,25 m 
und einer maximalen Tiefe von 4,70 m. 

- in den Baufeldern 1 und 2 im 5. Obergeschoss über die ge-
samte Länge der jeweiligen Fassade bis maximal 0,55 m Tiefe. 

 3.2  Ein Überschreiten der Baugrenzen ist wie folgt zulässig: 
- zu den Innenhöfen (Anpflanzflächen A1 und A2) im Erdge-

schoss durch Terrassen mit einer Tiefe von maximal 2,30 m 
und einer Länge von maximal 9,00 m, in der Summe höchstens 
65 % der jeweiligen Fassadenlänge 

- straßenseitig nach Osten und Westen (Anpflanzflächen A3) im 
Erdgeschoss durch Terrassenflächen mit einer Tiefe von maxi-
mal 2,3 m und einer Länge von maximal 3,50 m, in der Summe 
höchstens 20% der jeweiligen Fassadenlänge 

 § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 
 

 

 3.3  Ein Überschreiten der Baulinien und –grenzen ist im Erdgeschoss 
durch insgesamt maximal 11 Eingangsbauten in einer Breite von 
maximal 5,80 m und einer Tiefe von maximal 3,30 m zulässig. 

 § 23 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 2 
Satz 3 BauNVO 
 

 

       
 4  Flächen für Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze mit 

ihren Einfahrten 
 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  

 4.1  Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sowie oberirdi-
sche offene Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche nur innerhalb der für die jeweilige Zweckbestimmung 
festgesetzten Fläche zulässig. 
Ausgenommen davon sind Spielanlagen und Stellplätze für Fahr-
räder. Diese sind auch innerhalb der nichtüberbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig.  

 § 12 Abs.6 BauNVO 
§ 14 Abs.1 BauNVO 
§ 23 Abs.5 BauNVO 
 
 

 

 4.2  Oberirdische Garagen und Carports sind unzulässig.  § 12 Abs. 6 BauNVO  

 4.3  Tiefgaragen sind nur innerhalb der für diese Zweckbestimmung 
festgesetzten Flächen sowie innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig. Die Ein- und Ausfahrten für die Tiefgaragen 
sind nur innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Ein- und 
Ausfahrtsbereiche zulässig. 

 § 12 Abs. 6 BauNVO 
 

 

       

 5  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

 5.1 -  Oberflächenbefestigungen mit vollversiegelnden Oberflächenma-
terialien wie z. B. Asphalt und Verbundpflaster und mit Belägen wie 
wassergebundene Wegedecke Rasenfugenpflaster oder Rasen-
platten sind innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen wie folgt zulässig: 

- A1 und A2: bis zu 30%  
- A3: bis zu 10%  

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

- A4 und A5: bis zu 50%  
- A6 und A7: bis zu 20% 
- A8: bis zu 90% 
- A9: bis zu 25% 

 5.2  Tiefgaragen sind im Bereich der Flächen zum Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit einer mindes-
tens 60 cm starken, vegetationsfähigen Tragschicht zu überdecken 
und zu begrünen. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

 5.3  Für alle auf unterbauten Flächen zu pflanzenden mittel- bis groß-
kronigen Bäume sind mindestens 40 m³ durchwurzelbarer Raum 
bei einer Mindesthöhe der Vegetationsschicht von 1,00 m Höhe zu 
gewährleisten. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

 5.4  Für alle zu pflanzenden Bäume außerhalb unterbauter Flächen ist 
dauerhaft ein durchwurzelbarer Raum von mindestens 12 m³ bei 
einer Breite von mindestens 2 m zu gewährleisten. Die Wurzelbe-
reiche sind durch geeignete Maßnahmen dauerhaft luft- und was-
serdurchlässig zu erhalten. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

 5.5  Die Dachflächen von Haus A und Haus B sind mindestens zu 45% 
extensiv zu begrünen. Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhal-
ten. Die Substratdicke hat 0,05 m bis 0,10 m zu betragen und ist 
zur Förderung der Artenvielfalt innerhalb der Dachflächen in ihrer 
Dicke zu variieren. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

 5.6  Auf Dachflächen und Oberflächenbefestigungen anfallendes Nie-
derschlagswasser ist innerhalb des Plangebiets zu versickern. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

 5.7  PKW-Stellplätze in den Anpflanzflächen A4, A5 und A8 sind mit 
einem Belag wie Rasenfugenpflaster oder Rasenplatte herzustel-
len.  

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

       

 6  Verwendungsverbot bestimmter luftverunreinigender   
Stoffe 

 § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB  

 6.1  In Feuerungsanlagen, die nach Inkraftsetzung des Bebauungspla-
nes errichtet oder verändert werden, dürfen keine flüssigen und 
festen Brennstoffe verbrannt werden. Das Verwendungsverbot 
schließt explizit den Betrieb offener Kamine gem. § 2 Nr. 12 der 1. 
BImSchV ein.  

 § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB  

       

 7  Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltaus-
wirkungen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB   

 7.1  In den Tiefgaragen ist eine maximale Stellplatzanzahl von 40 Stell-
plätzen in Tiefgarage A (Haus A) und 30 Stellplätzen in Tiefgarage 
B (Haus B) zulässig. Die Nutzung darf ausschließlich durch Be-
wohner erfolgen. Eine öffentliche Nutzung ist nicht zulässig. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  

 7.2  Die Fahrbahndecken innerhalb des Baugebietes sind mit einer As-
phaltdecke oder mindestens gleichwertigen lärmarmen Oberflä-
chenbelag auszuführen. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  

 7.3  Die Abdeckungen von überfahrbaren Regenrinnen und die Gara-  § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  

gentore sind nach dem Stand der Lärmminderungstechnik auszu-
bilden. 

 7.4  Schallemissionen von lüftungstechnischen Anlagen sind so zu be-
grenzen, dass 0,5 m vor dem nächstgelegenen Fenster von 
schutzbedürftigen Räumen ein Teil-Beurteilungspegel von tags 49 
dB(A) und nachts 34 dB(A) nicht überschritten wird.  

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  

 7.5  Zum Schutz gegen Außenlärm sind gemäß DIN 4109:2016 (Schall-
schutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise) die Anforde-
rungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile für den je-
weiligen Lärmpegelbereich umzusetzen. Entsprechend müssen 
die resultierenden Schalldämm-Maße R`w,res an den Außenbau-
teilen der Gebäude ermittelten Werte wie folgt erreichen: 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

   Lärmpegelbereich Aufenthaltsräume in 
Wohnungen etc. 
erf. R`w,res 

Büroräume 
 
erf. R`w,res 

   

III     (U2) 35 30 

IV    (U1) 40 35 

 7.6  Gemäß des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiches 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U1 sind die Au-
ßenbauteile der gesamten Ostfassade und Teilbereiche der Nord- 
und Südfassade des Hauses A (BF_1) zur Friedrich-Engels-Straße 
in allen Geschossen gemäß den Mindestanforderungen für den 
Lärmpegelbereich IV herzustellen.  

Gemäß der in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiche zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U2 sind die Außen-
bauteile der Teilbereiche der Nord- und Südfassade des Hauses A 
(BF_1) in allen Geschossen gemäß den Mindestanforderungen für 
den Lärmpegelbereich III herzustellen. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  

 7.7  Wohnungsgrundrisse von Haus A (BF_1) so zu gestalten, dass 
Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern, die der Belüftung dienen 
an der zur Friedrich-Engels-Straße abgewandten Seite angeordnet 
werden. 

Abgewichen werden kann davon ausnahmsweise, wenn schall-
dämmende Lüftungseinrichtungen vorgesehen werden, die bei ge-
schlossenen Fenstern eine ausreichende Belüftung gewährleisten. 

Dabei darf das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß durch 
die Lüftungseinrichtung nicht verringert werden. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  

       

 8  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindung für Be-
pflanzungen und für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB  

 8.1  Im Baugebiet „Wohnen“ und innerhalb der privaten Grünfläche sind 
mindestens 72 Bäume folgender Pflanzqualität zu pflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten:  

- Bäume 1. und 2. Ordnung in einer Qualität von mind. STU 
18-20cm (3xv.) und Bäume 3. Ordnung als Hochstamm 
von mind. STU 18-20cm (3xv.).  

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  

Davon mindestens: 
- 4 Bäume in der Fläche A1 
- 3 Bäume in der Fläche A2 
- 5 Bäume in der Fläche A4 

Folgende Pflanzen sind in Arten und Sorten zu verwenden:  
- Acer (Ahorn)  
- Carpinus betulus (Hainbuche)  
- Corylus colurna (Baumhasel)  
- Magnolia (Magnolie)  
- Malus (Apfel)  
- Paulownia (Blauglockenbaum)  
- Prunus (Kirsche)  
- Quercus robur (Eiche)  
- Tilia cordata (Winterlinde)  
- Tilia platyphyllos (Sommerlinde)  
- Sorbus aria (Mehlbeere)  
- Sorbus aucuparia (Vogelbeere)  

 8.2  Im Baugebiet „Wohnen“ und innerhalb der privaten Grünfläche sind 

für die Gehölz- und Heckenpflanzungen standortgerechte Sträu-
cher und Großsträucher in folgender Mindestqualität zu verwen-
den: 

- Großsträucher: 3xv.,150-175 cm 
- Sträucher: 2xv., 60-100 cm oder Co3, 60-100 cm 

Folgende Pflanzen sind in Arten und Sorten zu verwenden: 
- Amelanchier (Felsenbirne) 
- Carpinus (Hainbuche) 
- Cornus (Hartriegel) 
- Forsythia (Forsythie) 
- Symphoricarpos (Schneebeere) 
- Spirea (Spierstrauch) 
- Syringa (Flieder) 
- Hibiscus (Hibiskus) 
- Ligustrum (Liguster) 
- Viburnum (Schneeball) 
- Kolkwitzia (Kolkwitzie) 
- Philadelphus (Pfeifenstrauch) 
- Rosa (Rose) 
- Berberis (Berberitze) 
- Deutzia (Deutzie) 
- Kerria (Kerrie) 
- Corylus (Hasel)  
- Magnolia (Magnolie) 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  

 8.3  Mindestens 70% der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen A1 und A2 sind 
gärtnerisch mit Sträuchern, Stauden, Frühjahrsblühern und Rasen-
flächen zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Auf 
mindestens 20% der gärtnerisch anzulegenden Fläche sind stand-
ortgerechte Sträucher entsprechend Pflanzenliste aus Festsetzung 
8.2 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.  

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  
 

 

 8.4  Mindestens 90% der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen A3 sind gärt-

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  
 

 

Teil A1: Planzeichnung

STP

LFW

Verfahrensvermerke zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
JOP705 „Wohnen am Bürgerpark“ 

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 

1. Der Stadtrat Erfurt hat am 18.04.2018 mit Beschluss Nr. 1394/17 den Einleitungs- und Aufstellungsbe-
schluss gefasst, den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung 
gebilligt und die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. Der Be-
schluss wurde im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 10 vom 08.06.2018 ortsüblich bekannt 
gemacht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 
Abs. 1 BauGB, bekannt gemacht im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 10 vom 08.03.2018, ist 
vom 18.06.2018 bis zum 20.07.2018 durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfes und dessen Be-
gründung durchgeführt worden. 

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 und § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB mit Schreiben vom 08.06.2018 zur 
Äußerung aufgefordert worden. 

4. Der Stadtrat Erfurt hat am                 mit Beschluss Nr.                 den Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung haben gem. § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom                 bis 
zum                 öffentlich ausgelegen. 

6. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr.       vom                 ortsüblich 
bekannt gemacht worden. 

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom                 zur Stellung-
nahme aufgefordert  worden. 

8. Der Stadtrat Erfurt hat am                 mit Beschluss Nr.                 nach Prüfung der abgegebenen Stel-
lungnahmen die Abwägung beschlossen und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 2 ThürBO und §§ 19, 2 ThürKO als Satzung beschlossen. 

 
 
Erfurt, den 
 

Oberbürgermeister 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzung wurde gemäß § 21 Abs. 3 
ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde  mit Schreiben vom                 vorgelegt. Die Satzung wurde nicht 
beanstandet. 
 

 

 
Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen als Grundlage für die 
geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung mit dem Liegenschaftskataster nach dem 
Stand vom 05.04.2018 übereinstimmen. 
 
Gotha, den                                                        gez. Wiedemann                                          
 

Dipl.-Ing. André Wiedemann 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur  
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Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB  
in Verbindung mit § 88 ThürBO und nach § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

 

 Nr.  Festsetzung  Ermächtigung  

 9  Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen  § 88 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO 
i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB 

 

 9.1  Die baulichen Anlagen sind nach den zeichnerischen Festsetzun-
gen Teil A.2 auszuführen. Abweichungen sind im Rahmen der 
sonstigen Festsetzungen ausnahmsweise zulässig, soweit die ge-
stalterischen Grundzüge der Planung nicht verletzt werden. 

  

 9.2  Die Fassaden der Gebäude sind entsprechend den festgesetzten 
Darstellungen der Fassaden auf der Planzeichnung als Putzflä-
chen mit feiner Körnung in einem sandgrauen Farbton (NCS 
S0500-N, S1000-N, S1500-N / NCS S0502-Y, S1002-Y, 1502-Y 
nach der Codierung des NCS-Farbsystems) auszuführen. 
Der Sockelbereich, das oberste Geschoss sowie die Faschen der 
Fassadenöffnungen sind in einem dunklen Anthrazitton (NCS S  
2500-N, S 3000-N, S 3500-N / S 2502-Y, S 3502-Y, S4502-Y nach 
der Codierung des NCS-Farbsystems) abzusetzen und als Putzflä-
chen oder aus Betonwerkstein auszuführen. 

   

 9.3   Als Dachform sind nur Flachdächer zulässig.    

       

 10  Gestaltung von Vorgärten, Stellplätzen u. Einfriedungen  § 88 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO  

 10.1  Die Trafostation ist dauerhaft mit standortgerechten Sträuchern 
entsprechend Pflanzenliste aus Festsetzung 8.2 einzugrünen. 

   

 10.2  Die Vorgartenbereiche der Anpflanzflächen A3 sind mit standort-
gerechten Heckenpflanzungen entsprechend Pflanzenliste aus 
Festsetzung 8.2 von der angrenzenden Erschließung abzugren-
zen.  

   

 10.3  Die Stellplätze sind mit Strauch- und Heckenpflanzungen entspre-
chend Pflanzenliste aus Festsetzung 8.2 einzugrünen. 

   

 10.4  Sonstige Einfriedungen sowie Sichtschutzelemente sind unzuläs-
sig. 
Ausnahmsweise sind Einfriedungen in den Innenhöfen in Form von 
hintergrünten offenen Zäunen mit senkrechten Metall- oder Holz-
stäben oder lebenden Laubholzhecken aus standortgerechten Ge-
hölzen mit einer Höhe von maximal 1,80 m zulässig. 

   

       

 11  Gestaltung der Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter  § 88 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO  

 11.1  Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter innerhalb der Anpflanzflä-
chen A4, A5, A7 und A8 sind nur in Form von hintergrünten offenen 
Zäunen mit senkrechten Metall- oder Holzstäben oder lebenden 
Laubholzhecken aus standortgerechten Gehölzen lt. Pflanzliste mit 
einer Höhe von maximal 1,80m zulässig. 

   

       

 12  Herstellen von Stellplätzen  § 88 Abs. 1 Nr. 7 ThürBO  
i.V.m. § 49 Abs. 1 Satz 3 
ThürBO 

 

 12.1  Es sind 119 PKW-Stellplätze (STP) - davon 21 STP in Tiefgarage 
A (Haus A), 28 STP in Tiefgarage B (Haus B) und 70 ebenerdige 
STP - sowie 320 Fahrradstellplätze herzustellen. 

  

 
 

 
Teil C: Hinweise (ohne Festsetzungscharakter) 

 

 1  Archäologische Funde    

   In unmittelbarer räumlicher Nähe des Planungsgebietes befinden sich mehrere Grundstücksflä-
chen, auf denen bereits Bodenfunde verifiziert wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass im 
Planungsgebiet weitere Bodendenkmale vorhanden sind. Deshalb müssen Eingriffe in den unter-
irdischen Bauraum denkmalrechtlich erlaubt werden. 
Die Anzeige- und sonstigen Verhaltenspflichten nach § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz gelten 
ergänzend. Auf das Schatzregal des Freistaates Thüringen im Anwendungsbereich des § 17 Thü-
ringer Denkmalschutzgesetz wird ergänzend hingewiesen. 
 

Rechtsgrundlage: Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer 
Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG -) in der Fassung vom 14. April 2004 (GVBl. S. 465, 562), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) 

 

 2  Fernwärmeversorgung    

   Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Fernwärmesatzung der Stadt Erfurt vom 
20.04.1994, aktualisiert am 07.06.2005 und öffentlich neu bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt 
Erfurt vom 08.07.2005. 

 

 3  Auffälliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen  

   Werden bei Erdbaumaßnahmen schadstoffkontaminierte Medien in Boden, Wasser oder in der 
Luft oder auffällige Bereiche, wie kontaminationsverdächtige Bausubstanz oder Auffüllungen an-
getroffen, so ist das Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt Erfurt zu informieren und die weitere 
Vorgehensweise abzustimmen. 

 

 4  Bodenaufschlüsse  

   Geplante Erdaufschlüsse und größere Baugruben sind der Thüringer Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie Jena rechtzeitig anzuzeigen. Die Schichtenverzeichnisse einschließlich der Erkun-
dungsdaten und die Lageplänen der Bohrungen sind dem Geologischen Archiv des Freistaates 
Thüringen zu übergeben. 

 

 5  Schallschutz    

   Bei Errichtung und baulicher Änderung von Gebäuden ist der Nachweis über die Einhaltung der 
schallschutztechnischen Anforderungen von Außenbauteilen entsprechend der zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt baurechtlich eingeführten Ausgabe der der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" zu 

 

erbringen. Neuere Versionen dieser Norm können auf zivilrechtlicher Basis ergänzend angewandt 
werden. 

 6  Artenschutzmaßnahmen    

   Notwendige Gehölzentfernungen und Gehölzarbeiten sind außerhalb der Brut- und Vegetations-
zeiten vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen.  
Vor den Fällungen sind Kontrollen auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten durchzuführen. Bei Be-
troffenheit sind geeignete vorgezogene Ausgleichmaßnahmen festzulegen. 

 

 7  Regenwasserversickerung  

   Die Regenwasserversickerung bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbe-
hörde, Umwelt- und Naturschutzamt Erfurt.  

 

 8  Einsichtnahme von Vorschriften    

   Die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie DIN-Normen o.ä. können dort ein-
gesehen werden, wo nach der Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplanes und der Begründung erfolgt und gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der Be-
bauungsplan mit der Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird (nach derzeitiger 
Sachlage im Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, Warsbergstraße 3, 99092 Erfurt). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

gentore sind nach dem Stand der Lärmminderungstechnik auszu-
bilden. 

 7.4  Schallemissionen von lüftungstechnischen Anlagen sind so zu be-
grenzen, dass 0,5 m vor dem nächstgelegenen Fenster von 
schutzbedürftigen Räumen ein Teil-Beurteilungspegel von tags 49 
dB(A) und nachts 34 dB(A) nicht überschritten wird.  

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  

 7.5  Zum Schutz gegen Außenlärm sind gemäß DIN 4109:2016 (Schall-
schutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise) die Anforde-
rungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile für den je-
weiligen Lärmpegelbereich umzusetzen. Entsprechend müssen 
die resultierenden Schalldämm-Maße R`w,res an den Außenbau-
teilen der Gebäude ermittelten Werte wie folgt erreichen: 

 § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

   Lärmpegelbereich Aufenthaltsräume in 
Wohnungen etc. 
erf. R`w,res 

Büroräume 
 
erf. R`w,res 

   

III     (U2) 35 30 

IV    (U1) 40 35 

 7.6  Gemäß des in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiches 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U1 sind die Au-
ßenbauteile der gesamten Ostfassade und Teilbereiche der Nord- 
und Südfassade des Hauses A (BF_1) zur Friedrich-Engels-Straße 
in allen Geschossen gemäß den Mindestanforderungen für den 
Lärmpegelbereich IV herzustellen.  

Gemäß der in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereiche zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen U2 sind die Außen-
bauteile der Teilbereiche der Nord- und Südfassade des Hauses A 
(BF_1) in allen Geschossen gemäß den Mindestanforderungen für 
den Lärmpegelbereich III herzustellen. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  

 7.7  Wohnungsgrundrisse von Haus A (BF_1) so zu gestalten, dass 
Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern, die der Belüftung dienen 
an der zur Friedrich-Engels-Straße abgewandten Seite angeordnet 
werden. 

Abgewichen werden kann davon ausnahmsweise, wenn schall-
dämmende Lüftungseinrichtungen vorgesehen werden, die bei ge-
schlossenen Fenstern eine ausreichende Belüftung gewährleisten. 

Dabei darf das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß durch 
die Lüftungseinrichtung nicht verringert werden. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  

       

 8  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindung für Be-
pflanzungen und für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB  

 8.1  Im Baugebiet „Wohnen“ und innerhalb der privaten Grünfläche sind 
mindestens 72 Bäume folgender Pflanzqualität zu pflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten:  

- Bäume 1. und 2. Ordnung in einer Qualität von mind. STU 
18-20cm (3xv.) und Bäume 3. Ordnung als Hochstamm 
von mind. STU 18-20cm (3xv.).  

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  

 12  Herstellen von Stellplätzen  § 88 Abs. 1 Nr. 7 ThürBO  
i.V.m. § 49 Abs. 1 Satz 3 
ThürBO 

 

 12.1  Es sind 119 PKW-Stellplätze (STP) - davon 21 STP in Tiefgarage 
A (Haus A), 28 STP in Tiefgarage B (Haus B) und 70 ebenerdige 
STP - sowie 320 Fahrradstellplätze herzustellen. 

  

 
 

 
Teil C: Hinweise (ohne Festsetzungscharakter) 

 

 1  Archäologische Funde    

   In unmittelbarer räumlicher Nähe des Planungsgebietes befinden sich mehrere Grundstücksflä-
chen, auf denen bereits Bodenfunde verifiziert wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass im 
Planungsgebiet weitere Bodendenkmale vorhanden sind. Deshalb müssen Eingriffe in den unter-
irdischen Bauraum denkmalrechtlich erlaubt werden. 
Die Anzeige- und sonstigen Verhaltenspflichten nach § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz gelten 
ergänzend. Auf das Schatzregal des Freistaates Thüringen im Anwendungsbereich des § 17 Thü-
ringer Denkmalschutzgesetz wird ergänzend hingewiesen. 
 

Rechtsgrundlage: Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer 
Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG -) in der Fassung vom 14. April 2004 (GVBl. S. 465, 562), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) 

 

 2  Fernwärmeversorgung    

   Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Fernwärmesatzung der Stadt Erfurt vom 
20.04.1994, aktualisiert am 07.06.2005 und öffentlich neu bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt 
Erfurt vom 08.07.2005. 

 

 3  Auffälliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen  

   Werden bei Erdbaumaßnahmen schadstoffkontaminierte Medien in Boden, Wasser oder in der 
Luft oder auffällige Bereiche, wie kontaminationsverdächtige Bausubstanz oder Auffüllungen an-
getroffen, so ist das Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt Erfurt zu informieren und die weitere 
Vorgehensweise abzustimmen. 

 

 4  Bodenaufschlüsse  

   Geplante Erdaufschlüsse und größere Baugruben sind der Thüringer Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie Jena rechtzeitig anzuzeigen. Die Schichtenverzeichnisse einschließlich der Erkun-
dungsdaten und die Lageplänen der Bohrungen sind dem Geologischen Archiv des Freistaates 
Thüringen zu übergeben. 

 

 5  Schallschutz    

   Bei Errichtung und baulicher Änderung von Gebäuden ist der Nachweis über die Einhaltung der 
schallschutztechnischen Anforderungen von Außenbauteilen entsprechend der zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt baurechtlich eingeführten Ausgabe der der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" zu 

 

 
 

     Rechtsgrundlagen              
 

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634)  
 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

 
3. Thüringer Bauordnung vom 13. März 2014 (GVBl.S. 49), zuletzt geändert durch Artikel 41 des 

Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. S. 731) 
 

4. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057 (Nr. 25)  
 

5. Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) i.d.F. der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der Thüringer Gemeinden vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74) 

 
Stand: 04.04.2019 



Anlage 1 
Leitlinien, Strategische und Operative Ziele der 1. Erfurter 

Nachhaltigkeitsstrategie nach Abwägung der Stadtverwaltung der 
Landeshauptstadt Erfurt 

1 

Themenfeld Bildung 

Thematische Leitlinie 
Die Landeshauptstadt Erfurt ist eine innovative, nachhaltige und zukunftsfähige Bildungsstadt 
für alle Generationen. Sie zeichnet sich durch eine vielfältige Angebotslandschaft in allen 
Bildungsbereichen aus. Bedarfsgerechte Angebote gewährleisten eine hochwertige Bildung für 
alle Menschen, die inklusiv, gerecht und gleichberechtigt ist. Das Bildungsleitbild der Stadt 
Erfurt bildet hierfür den strategischen Rahmen. 

Damit leisten wir als Landeshauptstadt Erfurt einen Beitrag zu den Globalen 
Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030: Inklusive und hochwertige Bildung (SDG 4) sowie 
Reduzierte Ungleichheiten (SDG 10). 

Strategisches Ziel 1 Bis zum Jahr 2030 können alle in Erfurt lebenden Menschen – 
unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer und/oder 
geographischer Herkunft oder vom bislang erworbenen 
Bildungsstand – chancengleich ihr Recht auf Bildung wahrnehmen. 

Operatives Ziel 1.1 Bis zum Jahr 2025 ist eine aufsuchende (Bildungs-)Beratung entlang 
der Lebensphasen etabliert. 

Operatives Ziel 1.2 Die Stadt setzt sich dafür ein, dass bis zum Jahr 2025 alle 
Voraussetzungen geschaffen werden, um inklusives Lernen an allen 
Lernorten zu ermöglichen. 

Operatives Ziel 1.3 Bis zum Jahr 2025 wird die Zahl der Schulabgänger/-innen ohne 
Schulabschluss im Vergleich zum Schuljahr 2017/18 um die Hälfte 
verringert. 

Strategisches Ziel 2 Bis zum Jahr 2030 zeichnet sich die Erfurter Bildungslandschaft 
durch Vernetzung, Transparenz und Qualität aus. Bildung für 
nachhaltige Entwicklung1 ist als wesentlicher Bestandteil in der 
Bildungspolitik etabliert. Die Stadt engagiert sich für eine Bildung, 
die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges Denken 
und Handeln vermittelt.  

Operatives Ziel 2.1 Bis zum Jahr 2025 ist BNE als Bestandteil in das datenbasierte 
Kommunale Bildungsmanagement integriert. Die BNE- Initiativen 
sind vernetzt und werden in geeigneter Art und Weise vorgestellt 
und beworben. 

Operatives Ziel 2.2 Auf Landesebene wird sich die Stadt Erfurt dafür einsetzen, dass 
BNE in die Lehrpläne aller Schularten aufgenommen wird. 
Gleichzeitig tritt die Stadt als Partnerin für die Schulen auf, die 

1 Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) befähigt Lernende, informierte Entscheidungen zu treffen und 
verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, für eine bestandsfähige Wirtschaft und einer gerechten 
Gesellschaft für aktuelle und zukünftige Generationen zu handeln und dabei die kulturelle Vielfalt zu respektieren. 
Es geht um einen lebenslangen Lernprozess, der wesentlicher Bestandteil einer hochwertigen Bildung ist. BNE ist 
eine ganzheitliche und transformative Bildung, die die Lerninhalte und -ergebnisse, Pädagogik und die 
Lernumgebung berücksichtigt. Ihr Ziel/Zweck ist eine Transformation der Gesellschaft.  
Quelle: UNESCO Roadmap zur Umsetzung des Weltaktionsprogramms „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“. 
https://www.bne-portal.de/sites/default/files/_2015_Roadmap_deutsch_0.pdf 

zurück zum Beschluss

https://www.bne-portal.de/sites/default/files/_2015_Roadmap_deutsch_0.pdf
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globales, nachhaltiges Lernen in ihrem Schulkonzept umsetzen. 

Operatives Ziel 2.3 Die Stadt Erfurt bemüht sich weiterhin, die bundesweite 
Auszeichnung als BNE-Kommune zu erhalten. 

Strategisches Ziel 3 Bis zum Jahr 2030 ist Bildung als lebensbegleitender Prozess 
verankert, der von der frühkindlichen Bildung bis zur 
Seniorenbildung reicht. Dabei werden formales, non-formales und 
informelles Lernen an zahlreichen Lernorten unterstützt. 

Operatives Ziel 3.1  a) Bis 2025 gibt es eine sozialraumorientierte, integrierte Stadt 
(-teil)-entwicklungskonzeption und -planung sowie ein 
entsprechendes Monitoring, aus dem Maßnahmen abgeleitet 
werden. 

Operatives Ziel 3.1  b) Bis 2025 ist ein integriertes Monitoring (Sozial, Gesundheit, 
Bildung etc.) etabliert, aus denen Maßnahmen abgeleitet werden. 

Operatives Ziel 3.2 Bis 2025 ist die Transparenz über Bildungsmöglichkeiten in allen 
Bildungs- und Lernphasen hinweg in allen Lebenslagen hergestellt. 

Operatives Ziel 3.3 Das aktuelle Schulsanierungs- und Neubauprogramm wird an 
Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet, gesundheitsorientiert, 
ökologisch, energieeffizient und partizipativ. 

Operatives Ziel 3.4 Bis 2025 wird die Ausstattung aller kommunalen Lernorte gemäß 
dem gesamtinstitutionellen Ansatzes verbessert.  
Bis 2025 ist es möglich, vorhandene Lernorte (z.B. Schulen) für 
zielgruppenspezifische und Mehrfachnutzungen im Wohnumfeld zu 
öffnen. 

Strategisches Ziel 4 Bis zum Jahr 2030 ist Bildung als zentraler Standortfaktor einer 
zukunftsfähigen Stadtentwicklung etabliert. Bildung ist 
Querschnittsaufgabe – eine zielgerichtete, funktionierende und 
allseits befördernde Vernetzung von nachhaltiger Bildung, Arbeit 
und Leben trägt entscheidend zur Entwicklung der Bildungsstadt 
Erfurt zu einem attraktiven und zukunftsfähigen Standort bei. Die 
Entwicklung der Erfurter Hochschulen spielt dabei eine 
hervorgehobene Rolle.  

Operatives Ziel 4.1  Bis zum Jahr 2025 werden alle relevanten Bildungs- und 
Ausbildungsnetzwerke ausgebaut, ebenso wie die Zusammenarbeit 
zwischen Stadtverwaltung, Hochschulen und dem Bereich der 
beruflichen Bildung. 

Operatives Ziel 4.2  Bis 2022 wird die dezernats- und ämterübergreifende integrierte 
Zusammenarbeit durch eine Netzwerk-Organisation 
institutionalisiert. 

Operatives Ziel 4.3 Bis 2025 ist die Bildungsstadt Erfurt in Verbindung mit BNE als 
Marke in die Öffentlichkeit transportiert. Formales, non-formales 
und informelles Lernen werden gleichrangig unterstützt (siehe 
Bildungsleitbild Punkt 6). 
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Themenfeld Mobilität 

Thematische Leitlinie 
Die Landeshauptstadt Erfurt leistet ihren Beitrag zur Gestaltung einer Verkehrswende. Das 
Mobilitäts- und Verkehrskonzept der Stadt orientiert sich an den Anforderungen einer 
modernen und wachsenden Stadt und stellt sich zugleich den Herausforderungen, die aus 
neuen technologischen Entwicklungen sowie dem Umwelt- und Klimaschutz erwachsen. Für alle 
Generationen wird eine selbstbestimmte, sozial- und stadtverträgliche Mobilität gewährleistet.  

Damit leisten wir als Landeshauptstadt Erfurt einen Beitrag zu den Globalen 
Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030: Gesundheit und Wohlbefinden (SDG 3), 
Widerstandsfähige und nachhaltige Infrastruktur (SDG 9) sowie Nachhaltige Städte und 
Gemeinden (SDG 11). 

 

Strategisches Ziel 1 Im Jahr 2030 ist die Mobilität in der Stadt Erfurt umweltfreundlich 
organisiert. Nachhaltige und emissionsfreie bzw. emissionsarme 
Mobilitätsangebote für alle Nutzergruppen werden gezielt 
entwickelt und vernetzt. 

Operatives Ziel 1.1  Im Jahr 2023 beträgt der Anteil der Verkehrsträger am 
Umweltverbund 70 % und hat sich damit im Vergleich zu 2013 um 
12 Prozentpunkte erhöht. Der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs wird gesenkt. 

Operatives Ziel 1.2 Das Radverkehrskonzept ist bis 2030 umgesetzt. Die Hauptrouten 
des Radverkehrs werden weiter ausgebaut. Radwege werden 
qualitativ an zeitgemäße Nutzerbedürfnisse angepasst. 

Operatives Ziel 1.3 Der ÖPNV ist zentraler Bestandteil einer umweltfreundlichen 
Mobilität. Er wird bis zum Jahr 2030 weiter ausgebaut und attraktiv 
sowie bezahlbar für alle Nutzergruppen gestaltet. 

Operatives Ziel 1.4 Das Park and Ride-System wird in Erfurt weiter ausgebaut und um 
regionale Konzepte erweitert. Dazu werden die vorhandenen 
Potenziale des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) besser 
genutzt und attraktiver für Pendlerinnen und Pendler gestaltet. 

Operatives Ziel 1.5 Im Jahr 2025 sind die städtischen Fahrzeuge des ÖPNV auf 
postfossile Antriebssysteme umgerüstet. 

Operatives Ziel 1.6 Bis zum Jahr 2030 wird eine kommunale Fußverkehrsstrategie mit 
den Kernbereichen Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie 
Erhöhung der Verkehrs- und sozialen Sicherheit erarbeitet. Die als 
wichtigste identifizierten Maßnahmen zur Förderung des 
Fußverkehrs werden umgesetzt und mit einer 
Kommunikationsstrategie begleitet. 
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Strategisches Ziel 2 Im Jahr 2030 ist die „Begegnungszone Erfurter Innenstadt2“ 
umgesetzt und wird von allen Einwohner/-innen gelebt. 

Operatives Ziel 2.1  Das am 29.01.2015 beschlossene Parkraumkonzept ist bis zum Jahr 
2020 umgesetzt. 

Operatives Ziel 2.2  Bis zum Jahr 2020 wird ein Kommunikationsbaukasten für eine 
zielgruppenspezifische Bewerbung der Begegnungszone erarbeitet 
und öffentlichkeitswirksam angewendet. 

Operatives Ziel 2.3 Bis zum Jahr 2025 werden die Aufenthaltsqualität sowie die Qualität 
für Fußgänger/-innen und Radfahrer/-innen durch 
Straßenraumgestaltung, begrünte Aufenthaltsbereiche und die 
Anpassung verkehrsorganisatorischer Regeln weiter erhöht. 

Operatives Ziel 2.4 Das Angebot an Fahrradstellplätzen wird kontinuierlich erweitert. 
Bis zum Jahr 2025 werden 200 neue Fahrradabstellanlagen 
geschaffen. 

Strategisches Ziel 3 Die Stadtverwaltung übt eine Vorbildwirkung gegenüber 
Einwohnerinnen und Einwohnern sowie der Wirtschaft aus. Im Jahr 
2030 ist die Gesamtmobilität der Stadtverwaltung umweltfreundlich 
gestaltet. 

Operatives Ziel 3.1  Bis zum Jahr 2025 wird in der Stadtverwaltung ein betriebliches 
Mobilitätsmanagement weiterentwickelt und umfassend umgesetzt. 

Operatives Ziel 3.2  Bis zum Jahr 2025 sind 60 % der Fahrzeugflotte der Stadtverwaltung 
nach umweltfreundlichen Kriterien (emissionsarme, leise Fahrzeuge, 
inkl. E-Fahrräder) umgerüstet. 

Operatives Ziel 3.3 Die Mobilität der Mitarbeiter/-innen wird auf den Umweltverbund 
orientiert. Bis zum Jahr 2025 werden geförderte Jobtickets 
eingeführt. 

Operatives Ziel 3.4 Bis zum Jahr 2022 stehen an allen Arbeitsorten der Stadtverwaltung 
ausreichende und sichere Fahrradabstellplätze zur Verfügung. 

Strategisches Ziel 4 Erfurt achtet auf einen sparsamen Umgang mit Verkehrsflächen. Im 
Jahr 2030 ist die Neuinanspruchnahme der Verkehrsflächen 
reduziert. 

Operatives Ziel 4.1  Durch verkehrsarme Erschließungskonzepte, nachhaltige 
Standortpolitik und  Maßnahmen zur Entsiegelung nicht mehr 
benötigter Verkehrsflächen wird die Neuversieglung  von 
Verkehrsflächen auf das funktional unbedingt erforderliche  Maß  
beschränkt.  

 
 

                                                 
2 Die Begegnungszone dient der Verkehrsberuhigung der Innenstadt. Sie sichert den Vorrang für das Zufußgehen, 
trägt zu einer höheren Aufenthaltsqualität sowie einer Qualitätssteigerung für Fußgängerinnen und Fußgänger 
sowie Radfahrerinnen und Radfahrer bei. In der Begegnungszone wird der Parksuchverkehr minimiert und eine 
gute Erreichbarkeit der Innenstadt mit Hilfe des ÖPNV gewährleistet. 
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Operatives Ziel 4.2  Zur Reduzierung des Flächenbedarfes im ruhenden Verkehr werden 
Car- und Bikesharing-Systeme weitergefördert und gezielt weiter 
ausgebaut. Im Jahr 2025 stehen sie in Erfurt flächendeckend im 
Kernstadtgebiet sowie auch in geeigneten Ortsteilen zur Verfügung. 

Strategisches Ziel 5 Die Stadt Erfurt fördert ein umweltfreundliches und 
selbstbestimmtes Mobilitätsverhalten für alle Nutzergruppen. Im 
Jahr 2030 sind hierfür zentrale Maßnahmen umgesetzt und es 
besteht eine hohe Verkehrssicherheit. 

Operatives Ziel 5.1  Bis zum Jahr 2030 sind die wichtigsten städtischen Verkehrsanlagen 
und Fahrzeuge weitgehend barrierefrei gestaltet. 

Operatives Ziel 5.2  Durch eine hohe Verkehrssicherheit wird die Zahl der 
Personenunfälle im Straßenverkehr bis 2025 weiter reduziert. Es 
werden wirksame Maßnahmen ergriffen, um jährlich das Ziel „Vision 
Zero“ zu erreichen. 

Operatives Ziel 5.3 Durch eine Ausweitung stadtverträglicher Geschwindigkeiten des 
Kfz-Verkehrs in geeigneten Straßenzügen sowie eine weiter 
verbesserte Kontrolle der Einhaltung wird die Verkehrssicherheit für 
alle Verkehrsteilnehmer/-innen erhöht. 

Operatives Ziel 5.4 Durch einen regelkonformen Ausbau von Verkehrsanlagen und 
Querungsmöglichkeiten wird die Sicherheit für den Fuß- sowie den 
Radverkehr weiter erhöht. 

Operatives Ziel 5.5 Bis zum Jahr 2020 wird die Verkehrssicherheit im Umfeld von 
besonders schutzbedürftigen Einrichtungen (Kitas, Schulen, 
Seniorenstätten u.a.) durch bauliche und regulative Maßnahmen 
erhöht. 
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Themenfeld Klima und Energie 

Thematische Leitlinie 
Erfurt trägt nach seinen Möglichkeiten zum Schutz des weltweiten Klimas und zur Anpassung 
an den Klimawandel bei. Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der nachhaltigen Entwicklung 
Erfurts und wird in allen Bereichen der Stadt Erfurt als gemeinsames und dauerhaftes Ziel 
verfolgt und auf allen Ebenen der Landeshauptstadt unterstützt. Energieversorgung, 
Klimaschutz und Klimaanpassung werden als kommunale Aufgaben begriffen. Die Stadt und 
ihre kommunalen Unternehmen nehmen eine Vorbildrolle ein. 

Damit leisten wir als Landeshauptstadt Erfurt einen Beitrag zu den Globalen 
Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030: Bezahlbare, verlässliche und nachhaltige Energie (SDG7), 
Widerstandsfähige und nachhaltige Infrastruktur (SDG 9) sowie Klimaschutz und Klimaanpassung 
(SDG 13). 

 

Strategisches Ziel 1 Trotz des Wachstums der Stadt erfolgt eine Reduktion der CO2-
Emissionen um mindestens 80% bis 2040 gegenüber 2008. Nach 
2040 soll der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 weniger als 2,5 Tonnen 
pro Person und Jahr betragen. 

Operatives Ziel 1.1  Das Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Erfurt wird bis zum 
Jahr 2020 fortgeschrieben. Die Umsetzung wird über ein Monitoring 
regelmäßig evaluiert. 

Operatives Ziel 1.2  Erfurt realisiert im Rahmen der Stadtplanung das Konzept „Stadt 
der kurzen Wege“ und achtet auf die Entwicklung 
nutzungsgemischter Stadtstrukturen, ein engmaschiges Netz aus 
Nahversorgungsstandorten und die Förderung autofreien Wohnens. 

Strategisches Ziel 2 Die Energiebereitstellung für Wärme, Strom und Mobilität erfolgt 
bis 2040 weitestgehend aus Hocheffizienz-KWK und regenerativen 
Quellen. 

Operatives Ziel 2.1  Bis zum Jahr 2022 erfolgt die Modernisierung der GuD-Anlage 
(Hocheffizienz-KWK) als Brückentechnologie und als Bestandteil 
einer zukünftigen postfossilen Energieerzeugung. 

Operatives Ziel 2.2  Das Fernwärmenetz wird als Plattform für die Integration der 
Wärme aus erneuerbaren Energien und die Sektorkopplung 
angepasst. Dazu ist bis zum Jahr 2020 eine Strategie und 
Umsetzungsplanung zu entwickeln. 

Operatives Ziel 2.3 Die örtliche Stromerzeugung erfolgt bis zum Jahr 2030 zu 75 % aus 
regenerativen Quellen mit dem Ziel einer regionalen 
Wertschöpfung. (Unter dem Vorbehalt der Präzisierung durch das 
Monitoring 2019). 

Operatives Ziel 2.4 Der Ausbau der Wärmeerzeugung aus regenerativen Quellen 
erfolgt bis zum Jahr 2030 auf 50 % (Unter dem Vorbehalt der 
Präzisierung durch das Monitoring 2019). Dazu sind auch 
Nahwärmenetze und quartiersbezogene Versorgungslösungen 
einzubeziehen.  
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Strategisches Ziel 3 Im Jahr 2030 gibt es ein enges und aktives Netzwerk von Erfurter 
Bürger/-innen, Wirtschaft, Stadtverwaltung und Institutionen, die 
sich aktiv am Klimaschutz beteiligen. 

Operatives Ziel 3.1  Bis 2025 ist die Energieeffizienz der Verwaltungsgebäude der 
Stadtverwaltung um 50 % gestiegen (Grundlage Monitoring 2019). 
Erreicht wird dies durch: Zielvorgaben, Energiemanagement, 
Controlling, Contracting, energetische Sanierung, 
Betriebsoptimierung, Energiekonzepte für Verwaltungsgebäude im 
Bestand, Energiebeschaffung, Fuhrpark und Green IT, Einbeziehen 
der Nutzer/-innen. 

Operatives Ziel 3.2  Die Information und Beratung von Bürger/-innen  und Bau-
Interessierten zur Erzielung niedriger Primärenergiefaktoren, der 
Steigerung der Energieeffizienz und zum Einsatz erneuerbarer 
Energien (PV, Solarthermie und oberflächennaher Geothermie) im 
Wohnbereich (Beratung, Kampagnen, Energiemanagement) wird bis 
2020 verdoppelt. 

Operatives Ziel 3.3 Die Stadt trifft eine Vereinbarung mit der Wohnungswirtschaft zur 
Gebäudesanierung, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2025 eine 
Energieeinsparung im Bereich der Wohngebäude von 30 % zu 
erreichen (Grundlage Monitoring 2019). 

Operatives Ziel 3.4 Die Stadt Erfurt schafft Anreize zur Energie- und 
Ressourceneinsparung in Unternehmen. Sie fördert das Projekt 
ÖKOPROFIT. Im Jahr 2025 haben 100 Unternehmen das Label 
ÖKOPROFIT erworben. 

Strategisches Ziel 4 Im Jahr 2030 sind die sichtbaren und absehbaren lokalen 
Auswirkungen der Folgen des Klimawandels deutlich gemindert. 

Operatives Ziel 4.1  Bis zum Jahr 2021 erarbeitet die Stadt einen Maßnahmenkatalog 
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Dieser wird 
verbindlich in den Planungen aller Ämter berücksichtigt. Ab 2020 
werden an den Klimawandel angepasste Bebauungspläne erstellt. 
Stadtrelevante Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete mit Wirkung 
auf verdichtete Räume werden erhalten. Es wird ein effektiver und 
kostengünstiger Wärme- und Hitzeschutz an Gebäuden realisiert. 

Operatives Ziel 4.2  Allen Bürger/-innen und Entscheidungsträger/-innen liegen 
relevante Informationen zu Gefährdungsabschätzung und 
Verhaltensvorsorge vor. Bis 2020 wird von der Stadt ein 
entsprechender Katalog erstellt und regelmäßig aktualisiert. Durch 
eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) fördert die Stadt 
das gesellschaftliche Bewusstsein für persönliche Beiträge zum 
Klimaschutz und zur Klimaanpassung. 

Operatives Ziel 4.3 Bis zum Jahr 2030 wird der Klimaangepasste Stadtumbau an einem 
Beispielquartier exemplarisch durchgeführt. 
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Operatives Ziel 4.4 Das Gesundheits- und Sozialsystem der Stadt Erfurt wird bis zum 

Jahr 2025 klimawandelgerecht angepasst, um auf Extremereignisse 
wie bspw. Hitze mit Auswirkungen auf Gesundheit reagieren zu 
können. 
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Themenfeld Globale Verantwortung und Eine Welt 

Thematische Leitlinie 
Erfurt, die Nachhaltige Stadt, ist weltoffen und übernimmt globale Verantwortung. Erfurt sucht 
die bewusste Auseinandersetzung mit den Themen Globalisierung und Gerechtigkeit in der 
Welt. Die gegenseitige Wertschätzung und Achtung aller Menschen aus verschiedenen Kulturen 
bildet die Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.  

Damit leisten wir als Landeshauptstadt Erfurt einen Beitrag zu den Globalen 
Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030: Armut beenden (SDG 1), Menschenwürdige Arbeit und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum (SDG 8), Reduzierte Ungleichheiten (SDG 10), Nachhaltige 
Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12) sowie Globale Partnerschaften (SDG 17). 

 

Strategisches Ziel 1 Im Jahr 2030 hat sich in Erfurt der Handel mit fairen und 
ökologischen Produkten fest etabliert. 

Operatives Ziel 1.1  Erfurt strebt an, bis zum Jahr 2026 den Titel „Hauptstadt des fairen 
Handels" zu erringen. Erfurt stärkt hierfür seine Ausrichtung als 
Fairtrade-Town und Biostadt und fördert das Bewusstsein in der 
Stadtgesellschaft und den Unternehmen durch gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Operatives Ziel 1.2  Bis zum Jahr 2025 sind zehn Erfurter Schulen und eine Hochschule 
als Fairtrade-Schulen zertifiziert. 

Operatives Ziel 1.3 Durch die Arbeit des Steuerungsgremiums Fairtrade-Town und 
Biostadt Erfurt wird darauf hingewirkt, die Anzahl der Erfurter 
Unternehmen, die fair gehandelte und ökologische Produkte 
anbieten bzw. produzieren, bis 2025 zu erhöhen. 

Strategisches Ziel 2 Erfurt führt einen engen Dialog und regen Austausch mit all seinen 
Partnerstädten. Städtische Partnerschaften mit Kommunen im 
Globalen Süden3 erfahren dabei eine besondere Aufmerksamkeit. 
Im Jahr 2030 hat Erfurt die Zusammenarbeit maßgeblich qualifiziert. 

Operatives Ziel 2.1  Die Stadt Erfurt unterstützt in Zusammenarbeit mit der Erfurter 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft nachhaltige Projekte und 
Maßnahmen in ihren Partnerstädten. 

Operatives Ziel 2.2  Die Stadt Erfurt hat bis 2025 weitere Partnerstädte im Globalen 
Süden gewonnen. Die Stadtverwaltung unterstützt nachhaltige 
Projekte der Erfurter Zivilgesellschaft im Globalen Süden prioritär. 

  

                                                 
3 Der Begriff „Globaler Süden“ ist in diesem Sinne nicht geografisch zu verstehen, sondern umfasst eine wertfreie 
Beschreibung in der globalisierten Welt. Ein Land des Globalen Südens ist in diesem Sinn ein gesellschaftlich, 
politisch und wirtschaftlich benachteiligter Staat. Demgegenüber beschreibt der Begriff „Globaler Norden“ eine 
privilegierte Position.  
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) definiert, welche Staaten als Länder 
des Globalen Südens gelten, auch wenn sie nach wie vor den Begriff „Entwicklungsländer“ verwendet. Weitere 
Informationen dazu https://www.oecd.org/. Hier die Liste der Länder: 
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html  

https://www.oecd.org/
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html
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Strategisches Ziel 3 Im Jahr 2030 ist die gesamte kommunale Beschaffung und Vergabe 
nachhaltig organisiert. Die Stadtverwaltung mit ihren 
Eigenbetrieben sowie Unternehmensbeteiligungen ist Vorbild für 
die Unternehmen im Stadtgebiet. Erfurt kommt damit seiner 
direkten Verantwortung in der Einen Welt nach. 

Operatives Ziel 3.1  Bei allen Vergaben sind bis 2025 ökologische und faire Produkt- 
und Leistungsmerkmale vor dem Preis zu werten. 

Operatives Ziel 3.2  Für die Essensversorgung in kommunalen Einrichtungen werden bis 
zum Jahr 2025 Molkereiprodukte, Fleisch, Obst und Gemüse und 
Getreide entsprechend der Verfügbarkeit aus regionalem, 
ökologischem Landbau oder fairer Herstellung verwendet. 

Operatives Ziel 3.3  Städtische Veranstaltungen und Feste sind bis zum Jahr 2030 
vorrangig regional, bio und fair sowie abfallarm auszurichten. 

Strategisches Ziel 4 Erfurt fördert den Austausch zwischen den Kulturen. Das friedliche 
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen ist 
selbstverständlich. 

Operatives Ziel 4.1  Die Stadt Erfurt fördert die interkulturelle Kooperation. Sie 
unterstützt aktiv Vereine, Verbände und ehrenamtliches 
Engagement und trägt durch eigene Veranstaltungen und 
Aktivitäten dazu bei, in der Stadtgesellschaft das Verständnis für 
andere Kulturen zu fördern sowie interkulturelle Kompetenzen zu 
stärken. 

Operatives Ziel 4.2  Durch zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit und ihr 
Verwaltungshandeln zeigt die Stadt Erfurt eine offene 
Willkommenskultur gegenüber allen in Erfurt lebenden Menschen. 

Operatives Ziel 4.3 Die Stadt Erfurt ist Vorbild bei der Berücksichtigung aller 
Bevölkerungsgruppen bei der Personalauswahl und bildet ihre 
Mitarbeiter/-innen in interkulturellen Kompetenzen und Sprachen 
fort. 
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Themenfeld Arbeit und Wirtschaft 

Thematische Leitlinie 
Erfurt ist ein historisch bekannter sowie innovativer Wirtschaftsstandort, der sowohl für 
Unternehmen als auch für Arbeitnehmer/-innen und Familien ein attraktiver Lebens- wie 
Arbeitsort ist. Der Wirtschaftsstandort Erfurt zieht zukunftsfähige Wirtschaftsbereiche an und 
stärkt seine Zentralität und Bedeutung im Einklang mit der Entwicklung des Umlandes. Erfurt 
wirtschaftet auf der Basis nachhaltiger Ziele und Vorgaben innerhalb der Grenzen unseres 
Planeten, regionale Stoffkreisläufe werden gefördert und moderne und optimierte Mobilitäts- 
und Transportketten sind etabliert. Interkommunale Kooperationen, vor allem die Impulsregion 
Erfurt-Weimar-Jena spielen für Wirtschaft und Wissenschaft eine wichtige Rolle. 

Damit leisten wir als Landeshauptstadt Erfurt einen Beitrag zu den Globalen 
Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030: Inklusive und hochwertige Bildung (SDG 4), 
Menschenwürdige Arbeit und nachhaltiges Wirtschaftswachstum (SDG 8), Nachhaltige Städte und 
Gemeinden (SDG 11), Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12).  

 

Strategisches Ziel 1 Im Jahr 2030 ist die Zusammenarbeit innerhalb der Impuls-Region 
gelebte Realität. Ebenso die Zusammenarbeit mit den Städten und 
Kreisen außerhalb der Impuls-Region. 

Operatives Ziel 1.1  Die Stadt Erfurt betreibt in Zusammenarbeit mit der Region ein 
attraktives Standortmarketing. 

Operatives Ziel 1.2 Die Stadtverwaltung Erfurt initiiert bis zum Jahr 2025 gemeinsam 
mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen sowie 
geeigneten Projektpartnern innovative Zukunftsprojekte und setzt 
diese um. Die Wirtschaftsförderung wird hierfür mit umfassenden 
Finanzmitteln ausgestattet. 

Operatives Ziel 1.3 Die Stadt fördert weiter intensiv das Projekt ÖKOPROFIT, um die 
hier ansässigen Unternehmen weiter zu motivieren, nachhaltig zu 
handeln und zu wirtschaften. Dazu gibt es auch Kooperationen mit 
den regionalen Verbündeten. 

Operatives Ziel 1.4  Europäische Programme und Projekte werden durch die 
Landeshauptstadt Erfurt kofinanziert. 

Strategisches Ziel 2 Im Jahr 2030 ist die strategische Ansiedlungspolitik auf höher 
wertschöpfendes und flächensparendes Management ausgerichtet. 
Die Standortpolitik ist auf ökologische und soziale Kriterien sowie 
auf Gemeinwohlorientierung ausgerichtet. Regionale 
Wirtschaftskreisläufe werden besonders gestärkt. 
Ein gesamtstädtisches nachhaltiges und auf fundierte Bedarfe 
abgestelltes Gewerbeflächenmanagement ist aufgebaut und 
etabliert und mit den Umlandgemeinden abgestimmt und 
vereinbart. 

Operatives Ziel 2.1  Bis zum Jahr 2025 gibt es ein nachhaltiges Flächenmanagement für 
Bestandsunternehmen und Neuansiedlungen. Es erfolgt eine enge 
Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden und 
Gewerbegebieten (Erfurter Kreuz und Andislebener Kreuz). 
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Operatives Ziel 2.2 Gewerbeflächen mit hoher Standortgunst sind bereitgestellt und 
werden durch ein jeweils in sich abgestimmtes Entwicklungsprofil 
unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien beplant. 

Operatives Ziel 2.3 Die Revitalisierung von Brachflächen für die Nutzung als 
Gewerbestandorte hat im Rahmen eines nachhaltigen 
Gewerbeflächenmanagement große Bedeutung. Die Revitalisierung 
(im Sinne von Nachnutzung) ist da, wo möglich, vorzuziehen.  

Operatives Ziel 2.4 Im Jahr 2025 ist die Reduzierung von Emissionen bei Bauarbeiten 
und Lieferverkehren gewährleistet. Konzepte für innerstädtische 
emissionsfreie Baumaßnahmen und Lieferverkehre sind bis 2025 
entwickelt und werden schrittweise umgesetzt. 

Operatives Ziel 2.5  Die Gründungsförderung wird auf eine lebendige Stadtteilkultur 
und kleinteiliges Gewerbe, Dienstleistungen, Handwerksbetriebe, 
Kreativwirtschaft, Coworking Spaces etc. ausgerichtet. Die Stadt 
unterstützt hierbei nach ihren Möglichkeiten. 

Strategisches Ziel 3 Qualifiziertes Fachpersonal wird in Erfurt gehalten bzw. mit 
geeigneten Maßnahmen nach Erfurt geholt. Vollbeschäftigung wird 
angestrebt. Im Jahr 2030 stehen attraktive Arbeitsplätze sowohl für 
Hochschulabsolvent/-innen, Facharbeiter/-innen und Angelernte 
ausreichend zur Verfügung. 

Operatives Ziel 3.1  Die Wirtschaftsförderung optimiert bis zum Jahr 2020 die 
Zusammenarbeit von Schulen und Wirtschaft gemeinsam mit den 
Akteuren aus dem Bereich Bildung und Qualifizierung. Ziel ist es, 
frühzeitig Schüler/-innen berufliche Möglichkeiten aufzuzeigen und 
sie als künftige Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. 

Operatives Ziel 3.2 Die Stadtverwaltung intensiviert ihre Bemühungen, Unternehmen 
dazu zu motivieren, Einkommen, Qualifikationsmaßnahmen und 
Aufstiegsmöglichkeiten in die Unternehmenszielplanung 
aufzunehmen. Die Stadtverwaltung Erfurt ist hierbei Vorbild und 
geht im Rahmen einer aktiven Personalpolitik mit gutem Beispiel 
voran. 

Operatives Ziel 3.3  Die Integration ausländischen Fachpersonals geht von der 
Modellhaftigkeit in die allgemeine Praxis über. Erfurt wirbt 
ausländische Fachkräfte an. Menschen mit Fluchterfahrung werden 
aktiv in das Integrationskonzept eingebunden. 

Strategisches Ziel 4 Im Jahr 2030 ist in Erfurt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
Standard. 

Operatives Ziel 4.1  Gemeinsam mit Unternehmen vor Ort werden den Beschäftigten 
durch eine Vielzahl von weichen Standortfaktoren Möglichkeiten 
gegeben, Arbeit, Familie und Freizeit im Interesse eines 
nachhaltigen Wirtschaftens miteinander zu vereinbaren. 
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Strategisches Ziel 5 Erfurt verfügt im Jahr 2030 über eine moderne Kommunikations-
Infrastruktur. 

Operatives Ziel 5.1  Erfurt ist mit Breitband flächendeckend ausgestattet und 
international vergleichbar ausgestattet und auf nationalem und 
internationalem vergleichbarem Niveau. Bis zum Jahr 2022 werden 
laufende Maßnahmen abgeschlossen sein. Der flächendeckende 
Ausbau mit 5G-Technologie wird aktiv unterstützt. 

Strategisches Ziel 6 Im Jahr 2030 verfügt Erfurt über ein breites Spektrum an 
Forschungseinrichtungen. 

Operatives Ziel 6.1  Regionale Akteure werden vernetzt, um gemeinsam 
Forschungsinstitute für Erfurt zu gewinnen. 
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Themenfeld Natürliche Ressourcen und Umwelt 

Thematische Leitlinie 
Die Landeshauptstadt Erfurt hat ein gesundes Lebensumfeld für alle Bürger/-innen mit einer 
guten Luftqualität und einem gesunden Stadtklima. Erfurt sichert und entwickelt die 
biologische Vielfalt sowie die grünen Frei- und Erholungsräume und nutzt deren 
Ökosystemdienstleistungen. Erfurt reduziert den globalen und regionalen Ressourcenverbrauch 
und stärkt eine regionale Ressourcenwirtschaft. 

Damit leisten wir als Landeshauptstadt Erfurt einen Beitrag zu den Globalen 
Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030: Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), 
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12), Klimaschutz und Klimaanpassung 
(SDG 13) sowie Nachhaltige Landökosysteme (SDG 15). 

 

Strategisches Ziel 1 Erfurt ist im Jahr 2030 eine Stadt, in der die biologische Vielfalt 
gestärkt wird und der Boden als Lebensgrundlage vor nachteiligen 
Veränderungen geschützt ist. 

Operatives Ziel 1.1  Erfurt setzt seine 100-Arten Strategie sowie das 
Artenschutzprogramm aus der Biodiversitätsstrategie konsequent 
um. Bis zum Jahr 2020 wird zudem ein Konzept zur Förderung der 
Artenvielfalt auf Grünflächen in städtischen Parks entwickelt und im 
Anschluss umgesetzt. Schutzgebiete werden erhalten und neue 
geschaffen. Bis zum Jahr 2025 soll der Rückgang der Arten und 
geschützten Biotopen in Erfurt gestoppt sein. Messlatte ist die 100-
Arten-Strategie. 

Operatives Ziel 1.2 Die Böden werden vor Erosion geschützt, besonders fruchtbare und 
seltene Böden werden erhalten. Die Ökosystemdienstleistungen der 
Böden werden genutzt und gestärkt. Die Stadtplanung folgt dem 
Grundsatz Innen- vor Außenbereichsentwicklung. 

Operatives Ziel 1.3 Das Gefährdungspotenzial der Altlastenstandorte ist bis zum Jahr 
2030 reduziert, so dass es keine nachteiligen Auswirkungen für 
Mensch und Umwelt gibt. Die Altlastenstandorte sind bis 2030 
soweit reduziert/saniert, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht. 

Operatives Ziel 1.4  Erfurt ist Biostadt und fördert die ökologische Landwirtschaft. Seit 
dem Jahr 2020 verpachtet die Stadt landwirtschaftliche Flächen 
nach einem Kriterienkatalog, der sich an der nachhaltigen 
Entwicklung orientiert. 

Strategisches Ziel 2 Im Jahr 2030 hat Erfurt seine Ressourcenproduktivität deutlich 
erhöht und den Ressourcenverbrauch reduziert. 

Operatives Ziel 2.1  Die getrennte Erfassung und Behandlung von Abwasserteilströmen 
wird mit dem Ziel der stofflichen und/oder energetischen 
Verwertung von nützlichen Inhaltsstoffen sowie der effektiven 
Elimination bedenklicher Inhaltstoffe konsequent umgesetzt. 
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Operatives Ziel 2.2 Das eigenverantwortliche Handeln der Bürger/-innen in Bezug auf 

natürliche Ressourcen ist vorhanden. Die Stadt verstärkt ihre 
stationäre und mobile Abfallberatung und sensibilisiert für 
Abfallvermeidung und sortenreine Abfalltrennung. Ziel ist es, das 
Potenzial der verwertbaren Abfälle zu erhöhen. Im Jahr 2030 soll die 
Hausmüllmenge pro Einwohner und Jahr im Vergleich zum 
heutigen Stand um mindestens 20% gesenkt sein und der 
biologische Anteil im Hausmüll nicht mehr als 10% betragen.  

Operatives Ziel 2.3  Im Jahr 2030 ist Erfurt einwegfrei und eine Biostadt, in der regionale 
Produkte und die ökologische Landwirtschaft überwiegen. 
Einwegverpackungen sind aus dem öffentlichen Raum 
verschwunden. Die Abfallströme in der öffentlichen Verwaltung sind 
optimiert und um 45% reduziert. Die Stadtverwaltung Erfurt nimmt 
dadurch ihre Vorbildfunktion war.  

Strategisches Ziel 3 Erfurt ist eine Stadt mit starker grüner und blauer Infrastruktur, die 
auch im Jahr 2030 bedarfsgerecht Frei- und Erholungsräume für die 
Bewohner/-innen zur Verfügung stellt. 

Operatives Ziel 3.1  Zusammenhängende Grün-, Garten- und Waldflächen werden 
entwickelt und als Ausgleichs- und Naherholungsraum geschützt. 
Grün- und Freiflächen werden funktional vernetzt. Das 
Grünflächennetz wird bis 2030 um 120 ha ausgebaut. Ökologisch-
wertvolle Nachbarschaftsparks sind im dichten Stadtgefüge in drei 
Gehminuten zu erreichen. 

Operatives Ziel 3.2 Resiliente Stadtbäume werden entsprechend den Anforderungen 
des Klimawandels gemehrt und zukunftssicher angepflanzt und 
widerstandsfähig gepflegt. 

Operatives Ziel 3.3 Bis zum Jahr 2025 werden innerstädtische Flächen entsiegelt und 
Brachen anteilig als Grünflächen mit dem Ziel erhalten, trotz 
Nachverdichtung mindestens 10 m² Grünfläche pro Einwohner/-in 
innerstädtisch zu sichern. Sie dienen neben der Begrünung dem 
Regenrückhalt sowie der natürlichen Regenwasserversickerung. 

Operatives Ziel 3.4  Dach und Fassadenbegrünung wird in Bebauungsverfahren 
berücksichtigt. Extensive Gründächer sind bei Flachdächern 
Standard (intensiv bewirtschaftete Gründächer bei 25 % der 
Flachdächer). 
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Strategisches Ziel 4 Erfurt sichert einen ausgeglichenen Wasserhaushalt im Stadtgebiet 

und ist im Jahr 2030 robust gegenüber Extremereignissen. 

Operatives Ziel 4.1  Die Wasserqualität fließender und stehender Gewässer erfüllt die 
ökologischen Funktionen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie im vollen 
Umfang. Dies wird gewährleistet durch:  
• Erhalt der Trinkwasserschutzzonen 
• Niederschlagswasser konsequent auch im Bestand 

bewirtschaften – auch bei Extremereignissen und schwierigen 
Bedingungen 

• Diffuse Schadstoffeinträge in die Gewässer reduzieren 
• Fäkalienbelastetes Abwasser konsequent vom Gewässer 

fernhalten 
• Technischen Hochwasserschutz an Gewässern 2. Ordnung in 

Bereichen mit schützenswerter Nutzung kontinuierlich unter 
Berücksichtigung der Unterlieger ausbauen 

• Status der nicht-technischen Hochwasservorsorge optimieren 

Operatives Ziel 4.2 Flussauen werden erhalten und renaturiert und vor baulicher 
Inanspruchnahme geschützt. Retentionsflächen als 
Schutzmaßnahme sind ausgeweitet. 

Operatives Ziel 4.3  Bereiche der Fließgewässer sind bis zum Jahr 2027 naturnah 
ausgebaut (z. B. wurden Verrohrungen entfernt).  

Strategisches Ziel 5 Im Jahr 2030 bietet Erfurt seinen Bürger/-innen ein gesundes 
Lebensumfeld gemäß den Standards der 
Weltgesundheitsorganisation. 

Operatives Ziel 5.1 Die im Lärmaktionsplan und Luftreinhalteplan verankerten 
Maßnahmen werden konsequent umgesetzt und regelmäßig 
evaluiert. Die Emissionslast wird kontinuierlich gesenkt. 

Operatives Ziel 5.2 Die Planung und die Umsetzung von Bau- und Verkehrsvorhaben 
sind umwelt- und klimaverträglich. 
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